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Erwägungen
E. 1
Anklageziffer 1
E. 1.1
In Anklageziffer 1 wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorge- worfen, am 14. November 2009 die Privatklägerin in G._____/SG aufgesucht und
- 9 - aufgefordert zu haben, mit ihm Kaffee zu trinken, wobei es zu einer verbalen Aus- einandersetzung, während welcher er ihr das Mobiltelefon und einen Ring weg- genommen und zerbrochen habe, gekommen sei. Nachdem sich die Privatkläge- rin in ihre Wohnung begeben habe, habe er ihr jeweils im Abstand von ca. fünf Minuten während des weiteren Verlaufs des Tages telefoniert und sie aufgefor- dert, nach draussen zu kommen, und ihr angedroht, sie umzubringen, wenn sie seiner Aufforderung keine Folge leiste. Die Privatklägerin sei diesem Zwang ge- folgt und habe sich im Verlaufe des Tages ca. zehn Mal nach draussen zum Be- schuldigten begeben, wobei er zumindest einmal papierene Unterlagen der Pri- vatklägerin weggenommen und zerrissen habe. Er habe gegenüber der Privatklä- gerin geäussert, sie gehöre ihm für das ganze Leben und wenn sie ihn nicht wol- le, bringe er sie um (HD Urk. 32, S. 2 f.).
E. 1.2
Bezüglich dieser Anklageziffer dienen die Aussagen des Beschuldigten und diejenigen der Privatklägerin als Beweismittel. Weitere Beweismittel sind nicht vorhanden. Die genannten Vorwürfe stützen sich somit lediglich auf die Aus- sagen der Privatklägerin. Ihre Befragungen erfolgten jeweils in gesetzeskonformer Weise. Insbesondere hatte der Beschuldigte Gelegenheit, ihre Einvernahmen in einem separaten Zimmer zu verfolgen und ihr Ergänzungsfragen zu stellen (HD Urk. 9/6, S. 1 und 3; HD Urk. 9/8, S. 1 f.; HD Urk. 9/10, S. 1 f. und 17 ff.; HD Urk. 9/13, S. 1 ff. und 9 f.). Ihre Aussagen können somit zu Lasten des Beschul- digten verwertet werden.
E. 1.3
Der Beschuldigte führte in der Schlusseinvernahme vom 12. Dezember 2011 zu den in Anklageziffer 1 formulierten Vorwürfen aus, es sei alles nicht wahr, was dort stehe. Er habe nie an der Haustüre der Privatklägerin geklingelt. Er sei nie nach G._____ gegangen, ohne dass sie das gewollt habe. Er habe sie auch nie an ihrem Arbeitsplatz gestört, ohne dass sie ihn gerufen oder gesagt habe, sie sollten einen Kaffee trinken gehen. Er habe sie nie dazu genötigt, nach draussen zu kommen. Er habe nie ihr Telefon genommen, um es zu kontrollieren. Er habe ihr auch den Ring nicht zerbrochen (HD Urk. 8/8, S. 12). Im Rahmen der erstinstanzlichen Hauptverhandlung erklärte der Beschuldig- te, es stimme nicht, dass er die Privatklägerin bedroht habe. Er habe niemals ge- sagt, dass sie herauskommen solle und er sie sonst umbringen würde. Bezüglich
- 10 - dieses 14. Novembers könne er sich nur daran erinnern, dass sie ihn in Zürich in der Nacht um 00:00 Uhr angerufen und gesagt habe, sie fühle sich alleine und er solle nach G._____ kommen, um einen Kaffee zu trinken (HD Urk. 43, S. 8).
E. 1.4
Die Privatklägerin gab in der polizeilichen Einvernahme vom 27. April 2010 an, der Beschuldigte habe vor der Haupteingangstüre ihres Wohnorts auf sie gewartet. Er habe ihr telefoniert und gesagt, er warte vor der Eingangstüre, sie solle nach unten kommen. Sie sei nach unten gegangen, er habe mit ihr gestritten und mit Gewalt die Schlüssel und das Mobiltelefon an sich genommen (HD Urk. 9/1, S. 2). Im Rahmen der Einvernahme vom 6. Juli 2010 führte die Privatklägerin zu den Vorwürfen in Anklageziffer 1 aus, der Beschuldigte habe an jenem Tag den ganzen Tag mit ihr gestritten und ihr verboten, zu arbeiten, da er gewusst habe, dass sie eine neue Arbeitsstelle gesucht habe (HD Urk. 9/4, S. 27). In der Einvernahme vom 3. März 2011 gab die Privatklägerin zu Protokoll, der Beschuldigte sei am Morgen zu ihr gekommen. Er habe an der Türe geläutet und Kaffee trinken gehen wollen. Sie sei mit ihm Kaffee trinken gegangen. Sie hätten die ganze Zeit Streit gehabt. Er habe ihr das Natel weggenommen und es kontrolliert. Sie hätten gestritten, bis sie wieder zur Wohnung gekommen seien. Er habe ihr den Ring weggenommen und sie gefragt, wer ihr den Ring gekauft habe. Sie habe gesagt, dass sie ihn von der Mutter zum Geburtstag erhalten habe. Er habe ihn ihr weggenommen und in zwei Teile zerbrochen. Die eine Hälfte habe er für sich genommen und die andere ihr gegeben. In der Folge habe er sie während des ganzen Tages immer wieder angerufen und gesagt, sie solle nach draussen kommen, und wenn sie dies nicht tue, bringe er sie um. Das sei den ganzen Tag hin und her gegangen. Er habe ihr beinahe alle fünf Minuten telefoniert. Sie habe an dem Tag über zehn Mal nach draussen und zurück gehen müssen. Sie habe einen Termin wegen ihrer Arbeit gehabt, sie hätte Unterlagen bringen sollen. Er habe ihr die Unterlagen weggenommen und sie zerrissen. Er habe gesagt, dass sie nur irgendwo hingehen dürfe, wenn er es ihr erlaube. Er habe ihr während der ganzen Zeit gesagt, dass sie für das ganze Leben ihm gehöre und, wenn sie ihn nicht wolle, er sie umbringe (HD Urk. 9/6, S. 11 f.).
- 11 -
E. 1.5
Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Beschuldigten hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt, dass der Beschuldigte direkt vom Strafverfahren betroffen ist und insofern ein legitimes Interesse daran haben dürfte, die Geschehnisse in einem für ihn günstigen Licht darzustellen. Nicht gefolgt werden kann der Vor- instanz hingegen, wenn sie ausführt, seine Aussagen seien daher mit einer be- sonderen Vorsicht zu würdigen. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1 StPO), aus welcher der Nemo-tenetur-Grundsatz ableitbar ist, wonach die beschuldigte Person nicht verpflichtet ist, an der eigenen Überführung mitzuarbei- ten (RIKLIN, OF-Kommentar StPO, Zürich 2010, N 1 zu Art. 10). Zutreffend haben die Vorderrichter bemerkt, dass in erster Linie der materielle Gehalt der Aussagen des Beschuldigten und damit deren Glaubhaftigkeit und nicht die prozessuale Stellung des Beschuldigten massgebend sei (vgl. HD Urk. 60, S. 18). Dem ist bei- zupflichten. Betreffend die Glaubwürdigkeit der Privatklägerin kann zur Vermeidung von unnötigen Wiederholungen auf die entsprechenden, zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (HD Urk. 60, S. 21; Art. 82 Abs. 4 StPO).
E. 1.6
In Bezug auf die Glaubhaftigkeit der Aussagen des Beschuldigten be- treffend Anklageziffer 1 ist festzuhalten, dass er das ihm vorgeworfene Verhalten konstant bestritt. Zudem gibt es nicht viele Aussagen des Beschuldigten zu An- klageziffer 1. Dies bietet erfahrungsgemäss wenig Raum für Widersprüche oder andere Lügensignale. Demzufolge sind die Aussagen der Privatklägerin, auf die sich die Anklagebehörde in ihrer Anklage stützt, einer genaueren Prüfung zu un- terziehen.
E. 1.7
Betreffend Anklageziffer 1 sagte die Privatklägerin konstant, in sich stimmig, anschaulich und detailliert aus. Widersprüche sind nicht zu erkennen. Als Realitätskriterium zu werten sind ihre Aussagen, wonach der Beschuldigte ihr das Mobiltelefon weggenommen und es kontrolliert habe. Bei nicht wahrheitsgetreuen Aussagen gäbe die Privatklägerin kaum solche Details zu Protokoll. Wollte sie als juristischer Laie den Beschuldigten zu Unrecht belasten, wäre die Angabe solcher Bemerkungen nicht erforderlich, da sie für sich allein gar keinen Straftatbestand erfüllen. Gleiches gilt bezüglich des zerbrochenen Rings sowie der zerrissenen Unterlagen. Diese Verhaltensweisen wären zwar als Sachbeschädigungen zu
- 12 - qualifizieren, ihr Erwähnen wäre aber bei zu Unrecht erfolgten Belastungen des Beschuldigten dennoch nicht zu erwarten. Indizien für bewusst oder unbewusst falsche Aussagen (bspw. Unstimmigkeiten oder grobe Widersprüche in den Schil- derungen, Zurücknahme oder erhebliche Abschwächungen in den ursprünglichen Schilderungen, Übersteigerungen in den Beschuldigungen im Verlaufe mehrerer Einvernahmen, unklare oder ausweichende Antworten) sind im Aussageverhalten der Privatklägerin hinsichtlich Anklageziffer 1 nicht auszumachen. Auf ihre Aus- führungen kann daher zur Erstellung des in Anklageziffer 1 formulierten Sachver- halts abgestellt werden.
E. 1.8
Zusammenfassend kann der in Anklageziffer 1 dargestellte Sachverhalt gestützt auf die glaubhaften Aussagen der Privatklägerin als rechtsgenügend er- stellt betrachtet werden.
E. 1.9
Die Anklagebehörde und die Vorinstanz würdigen das Verhalten des Beschuldigten als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Unter Einbezug auch der übrigen dem Beschuldigten vorgeworfenen Verhaltensweisen (vgl. Anklageziffern
E. 1.9.1
Unter dem Begriff Stalking wird ein vielschichtiges Täterverhalten ver- standen, das darauf abzielt, eine Person zu beherrschen, in irgendeiner Weise zu dominieren, meist beruhend auf dem Begehren des Täters, das Opfer zu einer Beziehung zu bewegen oder dieses zu schikanieren, weil es sich weigert, dem Verlangen des Täters zu entsprechen. Ausgeübt wird Stalking durch unbefugtes Nachstellen über längere Zeit, und zwar unabhängig davon, ob zwischen dem Tä- ter und dem Opfer eine Beziehung besteht oder nicht. Typische Merkmale sind beharrliches Verfolgen, Aufsuchen und Ausspionieren sowie Belästigen und Be- drohen einer Person, auf welche Art auch immer. Es ist ein ganzes Bündel von Verhaltensweisen des Täters, welche das Opfer in Angst versetzt, es zu schwer- wiegenden und unzumutbaren Einschränkungen seines sozialen Lebens zwingt. Für Stalking gibt es in der Schweiz im Unterschied etwa zu Deutschland, Österreich und den USA keinen eigenen Straftatbestand. Das heisst nicht, dass Stalking hierzulande strafrechtlich völlig irrelevant wäre. Es bedeutet jedoch, dass
- 13 - nur diejenigen qualifizierten Handlungen des gesamten Verhaltenskomplexes des Stalkers strafrechtlich erfasst werden können, welche unter die klassischen Straf- tatbestände wie Drohung, Nötigung, Ehrverletzung, Missbrauch einer Fernmelde- anlage oder gar Tätlichkeit und Körperverletzung subsumiert werden können. Problematisch erweist sich somit insbesondere die rechtliche Erfassung jener Formen von Stalking, bei welchen keine der vielen einzelnen Handlungen des Stalkers für sich alleine die Schwelle zur Strafbarkeit bereits überschreitet, bei welchen allerdings gesamthaft gesehen die Strafwürdigkeit des Täterverhaltens gegeben wäre. In diesen Fällen des Stalking mag eine Anklagebehörde versucht sein, "auf Biegen und Brechen" einzelne Handlungen dennoch unter einem klas- sischen Straftatbestand zu subsumieren. Diese Grundsätze sind auch auf den vorliegenden Fall anzuwenden.
E. 1.9.2
Gemäss Art. 181 StGB macht sich der Nötigung strafbar, wer jeman- den durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Be- schränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Die Bestimmung dient dem Schutz der freien Willensbildung und Willens- betätigung des einzelnen Menschen (BGE 134 IV 216 E. 4.4.3). Nötigungsmittel sind Gewalt, die Androhung ernstlicher Nachteile oder eine andere Beschränkung der Handlungsfreiheit (STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht BT I,
E. 1.10
Eine Verurteilung des Beschuldigten wegen der (unter Umständen) ebenfalls erfüllten Straftatbestände der Drohung gemäss Art. 180 StGB, der Sachbeschädigung gemäss Art. 144 StGB sowie des Missbrauchs einer Fernmel- deanlage gemäss Art. 179septies StGB kommt, weil diese Tatbestände nicht ange- klagt wurden, nicht in Frage (Art. 9 Abs. 1 StPO; vgl. HD Urk. 32, S. 2 f.). 2. Anklageziffer 2
E. 2
13) geht hervor, dass es sich in casu um sog. Stalking handelt, weshalb es angezeigt ist, bereits an dieser Stelle einige diesbezügliche Überlegungen anzu- stellen:
E. 2.1
Das Gericht misst die Strafe nach dem Verschulden des Täters zu. Es berücksichtigt dabei das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Ver- schulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zie- len des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu ver- meiden (Art. 47 Abs. 2 StGB). Für die Zumessung der Strafe ist zwischen der Tat- und der Täterkomponente zu unterscheiden. Bei der Tatkomponente ist als Aus-
- 49 - gangspunkt die objektive Schwere des Delikts festzulegen und zu bewerten. Da- bei ist anhand des Ausmasses des Erfolgs sowie auf Grund der Art und Weise des Vorgehens zu beurteilen, wie stark das strafrechtlich geschützte Rechtsgut beeinträchtigt worden ist. Ebenfalls von Bedeutung sind die kriminelle Energie, der Tatbeitrag bei Tatausführung durch mehrere Täter sowie ein allfälliger Ver- such. Hinsichtlich des subjektiven Verschuldens sind insbesondere das Motiv, die Beweggründe, die Willensrichtung sowie das Mass an Entscheidungsfreiheit des Täters zu beurteilen. Die Täterkomponente umfasst die persönlichen Verhältnis- se, das Vorleben, insbesondere frühere Strafen oder Wohlverhalten, und das Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren, insbesondere gezeigte Reue und Einsicht, oder ein abgelegtes Geständnis (DONATSCH/FLACHSMANN/HUG/WEDER, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 47, m.w.H.).
E. 2.2
Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzun- gen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen. Es darf jedoch das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen. Dabei ist es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist bei der Bildung einer Ge- samtstrafe nach Art. 49 Abs. 1 StGB vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat inner- halb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips ange- messen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt gedanklich die Einsatzstrafe des schwersten Delikts festzulegen, indem es alle diesbezüglichen straferhöhenden und strafmindernden Umstände einbezieht. In einem zweiten Schritt hat es die Strafe zu erhöhen, um die weiteren Delikte zu sanktionieren. Auch dort muss es den jeweiligen Umständen Rechnung tragen (BGE 6B_865/2009 vom 25. März 2010 E. 1.2.2). Als schwerste Tat gilt jene, die ge- mäss abstrakter Strafdrohung des Gesetzes mit der höchsten Strafe bedroht ist (BGE 6B_885/2010 vom 7. März 2011 E. 4.4.1).
E. 2.3
Die Tatbestände der Drohung und der Nötigung sehen beide eine Be- strafung mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe vor (Art. 180 Abs. 1
- 50 - StGB, Art. 181 StGB). Die mehrfache Nötigung steht jedoch verschuldensmässig im Vordergrund, so dass für die Festsetzung der Einsatzstrafe von diesem Delikt auszugehen ist.
E. 2.4
Der Vorinstanz ist im Übrigen beizupflichten, dass sich der Strafrahmen trotz der mehrfachen Tatbegehung sowie der Deliktsmehrheit nicht nach oben öffnet (HD Urk. 60, S. 27 f.). 3. Mehrfache Nötigung 3.1. Das Verhalten des Beschuldigten im Zusammenhang mit den mehrfa- chen Nötigungen und den Versuchen dazu bestand in einem sich über mehr als ein Jahr hinziehenden Belästigen und Bedrohen der Privatklägerin. Ein solches Verhalten wird von der Wissenschaft und in der Rechtsprechung – wie bereits ausgeführt – als "Stalking" bezeichnet. Im Zentrum stand, dass der Beschuldigte die Privatklägerin immer wieder zu Treffen mit ihm, zum Verbleiben bei ihm bzw. zum Wiederaufnehmen einer Beziehung mit ihm nötigen wollte. Zudem wollte er sie davon abhalten, mit anderen Männern eine Beziehung einzugehen. Diese vom Beschuldigten geschaffene, während mehr als einem Jahr andauernde Situation schränkte das Alltagsleben und die Lebensqualität der Privatklägerin erheblich ein. Sie war gezwungen, ihr ganzes soziales Umfeld (Arbeitsstelle, Wohnung, Freunde und Bekannte) in der Ostschweiz aufzugeben und letztendlich in Zürich Wohnsitz zu nehmen. Nach der sehr intensiven Anfangsphase der Nachstellun- gen im November 2009 sah sie sich sogar veranlasst, für eine gewisse Zeit in ihr Heimatland zu reisen, um dem Beschuldigten zu entkommen. Verschuldensmin- dernd ist immerhin zu veranschlagen, dass es nach April 2010 bis zum Vorfall vom 14. Januar 2011, als sich die Privatklägerin und der Beschuldigte zufällig mit- ten in der Stadt Zürich getroffen haben, also während mehr als eines halben Jahrs, zu keinen Belästigungen mehr gekommen ist. Verschuldenserschwerend kommt indes hinzu, dass der Beschuldigte selbst vor Gewalt (vgl. insbesondere den Vorfall mit dem Schal in Anklageziffer 2) nicht zurückschreckte, um sein Ziel zu erreichen. Setzte er keine Gewalt ein, so bedrohte er die Privatklägerin mit dem Tod. Auch dies erhöht das Verschulden.
- 51 - Die objektive Tatschwere ist in Anbetracht dieser Umstände als nicht leicht zu bezeichnen. 3.2. Den Ausführungen der Vorinstanz zur subjektiven Tatschwere (HD Urk. 60, S. 30) ist nichts beizufügen. Die subjektive Tatschwere vermag die objek- tive nicht zu relativieren. 3.3. Das Verschulden des Beschuldigten betreffend die mehrfache Nöti- gung sowie der Versuche dazu ist daher insgesamt als nicht leicht zu qualifizie- ren. Aus diesem Grund steht eine Einsatzstrafe noch im unteren Drittel des zur Verfügung stehenden Strafrahmens (bis 3 Jahre Freiheitsstrafe) im Raum. Eine Einsatzstrafe von 10 Monaten Freiheitsstrafe bzw. 300 Tagessätzen Geldstrafe erscheint als angemessen. 4. Täterkomponente 4.1. Zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten lässt sich den Akten entnehmen, dass er am tt. April 1975 in …, Kosovo, geboren wurde. Er hat zwei Brüder und vier Schwestern, wobei einer der Brüder ebenfalls in der Schweiz lebt. Der Beschuldigte verliess den Kosovo Ende 2005 zufolge der wirtschaftli- chen Verhältnisse und begab sich nach Frankreich, wo er seine jetzige Ehefrau kennenlernte. Mit dieser ist er seit Juli 2007 verheiratet. Der Beschuldigte ist im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung B. Er arbeitet bei der Firma K._____ AG und verdient monatlich Fr. 4'500.– netto. Seine Ehefrau erzielt ein Einkommen von ca. Fr. 1'800.–. Der Beschuldigte weist einen Verlustschein über etwas mehr als Fr. 8'000.– auf. Gemäss seinen Angaben belaufen sich seine Schulden auf Fr. 12'000.–. Er ist Vater zweier Kinder, die bei seiner Mutter im Kosovo leben und die er, je nach Möglichkeit, mit Fr. 500.– bis Fr. 800.– monatlich unterstützt (HD Urk. 43, S. 2 ff.; HD Urk. 27/4; HD Urk. 27/10). Anlässlich der Berufungsverhandlung ergab sich, dass der Beschuldigte mittlerweile zu 50 – 70 % auf Stundenlohnbasis als Reinigungsangestellter bei der Firma K._____ AG arbeitet und dort ein monatliches Einkommen von rund Fr. 3'000.– erzielt. Die Rente seiner Ehefrau betrage etwas über Fr. 2'000.– pro Monat. Derzeit weise er Schulden von ca. Fr. 30'000.– auf (Prot. II, S. 10 f.).
- 52 - Aus der Biographie und den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten ergeben sich somit keine Anhaltspunkte, die für die Strafzumessung von Rele- vanz wären. 4.2. Der Beschuldigte weist drei Vorstrafen auf. Er wurde wegen verschie- dener Strassenverkehrsdelikte sowie Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer am 29. Januar 2008 zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu Fr. 40.–, am 30. September 2009 zu bedingter gemeinnütziger Arbeit von 40 Stunden sowie am 7. Juli 2010 zu ge- meinnütziger Arbeit von 560 Stunden verurteilt (HD Urk. 67). Diese Vorstrafen wirken sich straferhöhend aus. Sie sind indes bloss leicht straferhöhend zu be- rücksichtigen, da sie nicht einschlägig sind. 4.3. Der Vorinstanz ist beizupflichten, dass sich die Delinquenz während laufender Probezeit sowie die Delinquenz während laufender Strafuntersuchung straferhöhend auswirken. 4.4. Ebenfalls zuzustimmen ist der Vorinstanz, dass sich das Geständnis des Beschuldigten hinsichtlich des Versands der SMS leicht strafmindernd aus- wirkt. Für den Beschuldigten blieb in diesem Punkt indes kaum Raum für Bestrei- tungen, weil das Mobiltelefon der Privatklägerin ausgewertet wurde, weshalb es bei einer leichten Strafminderung zu bleiben hat. Die Untersuchung wurde durch dieses Geständnis nicht vereinfacht. 4.5. Die Straferhöhungsgründe überwiegen den Strafminderungsgrund deutlich. Die Einsatzstrafe für die mehrfache, teilweise versuchte Nötigung ist deswegen spürbar zu erhöhen. Eine Erhöhung um 2 Monate bzw. 60 Tagessätze auf 12 Monate Freiheitsstrafe bzw. 360 Tagessätze Geldstrafe erscheint als an- gezeigt. 5. Mehrfache Drohung Sodann sind die weiteren Delikte (mehrfache Drohung) in die Strafzumes- sung einzubeziehen. Hinsichtlich des Verschuldens des Beschuldigten betreffend die mehrfachen Drohungen kann zunächst auf die zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz zu den SMS bzw. deren Inhalt verwiesen werden (vgl. HD Urk. 60, S. 31). Verschul-
- 53 - densmindernd wirkt, dass die drohenden SMS über einen längeren Zeitraum von rund eineinhalb Monaten versandt wurden (8. März 2010 bis 23. April 2010). In- des bedrohte der Beschuldigte die Privatklägerin jeweils direkt oder indirekt mit dem Tod. Dies erhöht das Verschulden. 6. Missbrauch einer Fernmeldeanlage Das Verschulden des Beschuldigten hinsichtlich des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage ist als noch leicht einzustufen. Im Zeitraum von Ende Januar 2010 bis April 2010 telefonierte er der Privatklägerin bis zu zwanzig Male pro Tag. Zu seinen Gunsten ist indessen zu veranschlagen, dass es auch Tage gab, an denen er die Privatklägerin gar nicht anrief. Er schreckte aber auch nicht davor zurück, mitten in der Nacht anzurufen. Dies ist verschuldenserschwerend zu ge- wichten. 7. Fazit
E. 2.5
Die Privatklägerin führte in der Einvernahme vom 27. April 2010 aus, der Beschuldigte habe ihr Halstuch gepackt und es zugezogen. Sie habe keine Luft mehr bekommen. Glücklicherweise habe dies ein Mann im Computergeschäft gegenüber gesehen (HD Urk. 9/1, S. 2 f.). In der Einvernahme einen Tag später erklärte sie, der Beschuldigte habe je ein Ende ihres Halstuchs, welches sie um den Hals getragen habe, genommen und an beiden Enden fest zugezogen. Sie habe für ein paar Sekunden keine Luft mehr gekriegt. Sie habe einfach gemerkt, dass ein Mann aus dem Computerladen herausgekommen sei und gesagt habe, was der Beschuldigte mache. Dieser ha- be gesagt "nichts" und sie losgelassen (HD Urk. 9/2, S. 8). Es sei ihr weder übel geworden, noch habe sie das Bewusstsein verloren, noch sei sie in Ohnmacht ge- fallen. Es sei ihr ein wenig schwindlig geworden. Für einen Moment habe sie nicht mehr atmen können. Es sei aber schwierig zu beschreiben, wie viele Sekunden. Es sei alles sehr schnell gegangen, und glücklicherweise sei der Mann aus dem Geschäft gekommen. Sie habe das Halstuch noch, es sei natürlich schon ein paar Mal gewaschen worden. Es sei rot und aus Baumwolle (HD Urk. 9/2, S. 9). Am 6. Juli 2010 gab die Privatklägerin an, der Beschuldigte habe an ihrem Wohnort gegen 18:30 Uhr geklingelt. Sie habe die Türe nicht geöffnet. Als jemand aus dem oder in das Haus gegangen sei, sei er offenbar rein gekommen. Er sei
- 17 - zu ihr gekommen und habe gesagt, sie solle mit ihm einen Kaffee trinken kom- men. Sie habe verneint. Er habe zu streiten begonnen. Sie habe an diesem Tag einen roten Schal getragen. Er habe sie zweimal gewürgt, einmal in der Wasch- küche und einmal vor dem Computerladen, indem er ihre Schal-Enden zugezo- gen habe. Sie habe weder Stuhl- noch Urinabgang noch sichtbare Unterblutun- gen, blutige Punkte oder Hämatome gehabt. Allerdings habe sie Schmerzen im Hals und Heiserkeit bis am nächsten Tag verspürt (HD Urk. 9/4, S. 27 f.). In der Einvernahme vom 3. März 2011 führte die Privatklägerin aus, der Be- schuldigte habe sie mit dem Schal erwürgen wollen. Als er sie angerufen habe, sei sie nach unten gegangen. Sie habe einen Schal angehabt. Er habe mit ihr ge- stritten und sie gefragt, weshalb sie nicht nach draussen käme. Sie habe gesagt, es sei jetzt genug, er habe sie den ganzen Tag bemüht. Er habe ihr gesagt, sie könne nicht alleine in der Wohnung bleiben, sondern müsse mit ihm ausgehen. Er habe ihren Schal gepackt und sie gegen die Wand gestossen und versucht, sie zu erwürgen, bis eine Person gekommen sei. Ein Nachbar habe das gesehen, sei gekommen und habe gefragt, was er da mache. Der Beschuldigte habe gesagt, dies brauche ihn nicht zu interessieren. Der Nachbar habe eine Zigarette geraucht und habe sehen wollen, wie die Situation weiter laufe. Der Beschuldigte sei ruhig geblieben. Auf erneutes Nachfragen der Staatsanwältin, wie das Würgen mit dem Schal zu beschreiben sei, erklärte die Privatklägerin, der Beschuldigte habe sie an die Wand gedrückt, den Schal gepackt und gewürgt, dass sie nicht mehr habe atmen können. In dem Moment sei der Nachbar gekommen, habe es gesehen, dann habe er sie losgelassen. Der Beschuldigte sei vor ihr gestanden und habe fest an ihrem Schal gezogen. Sie habe sich sehr schlecht gefühlt. Es sei eine er- schreckende Situation gewesen. Sie habe sehr gezittert, und es sei ihr schwarz vor den Augen geworden. Sonst sei nichts passiert. Sie habe nicht urinieren müs- sen, aber sie habe während zwei bis drei Stunden Halsweh gehabt. Eine Verän- derung der Stimme oder Heiserkeit habe sie nicht gehabt. Das Würgen habe kei- ne Spuren hinterlassen (HD Urk. 9/6, S. 12 ff.).
E. 2.6
Betreffend den Vorfall mit dem Schal sagte der Beschuldigte wider- sprüchlich aus. Er gab einerseits an, mit dem Schal sei nichts gewesen, in zwei anderen Einvernahmen erklärte er, er habe die Privatklägerin am Schal bzw.
- 18 - eventuell auch an der Bluse gepackt, um sie zu küssen. Es ist also festzustellen, dass sich der Beschuldigte bezüglich des Vorfalls mit dem Schal in Widersprüche verwickelt, was als Lügensignal zu werten ist. Völlig unglaubhaft klingt zudem die Geschichte, wonach er nach hinten bzw. in ein Fenster gefallen sei. Diese Aussa- ge machte er denn auch nur anlässlich einer Einvernahme. Sie ist daher als Schutzbehauptung einzustufen. Auf die Aussagen des Beschuldigten kann dem- gemäss nicht abgestellt werden. Zu prüfen bleibt demnach, ob die Ausführungen der Privatklägerin als glaubhaft qualifiziert werden können.
E. 2.7
Die Schilderungen der Privatklägerin sind auf den ersten Blick auch nicht frei von Widersprüchen. So gab sie einerseits an, als Folge des Würgens mit dem Schal nicht an Heiserkeit gelitten zu haben, und andererseits, sie habe an Heiserkeit gelitten. Zudem gab sie in der einen Einvernahme an, sie habe bis am nächsten Tag Schmerzen verspürt, in einer anderen Einvernahme, sie habe nur während zwei bis drei Stunden Schmerzen gehabt. Betreffend diese Widersprü- che ist festzuhalten, dass sie lediglich unwesentliche Nebenpunkte beschlagen. Im Kerngeschehen, nämlich hinsichtlich des Würgens mit einem Schal, sagt die Privatklägerin widerspruchsfrei aus. Im Übrigen ist der Umstand, dass die Privat- klägerin geltend macht, sie sei mit einem Schal gewürgt worden, als Realitätskri- terium zu werten. Jemanden unter Zuhilfenahme eines Schals zu würgen, ist eher unüblich. Es ist daher naheliegend, dass die diesbezüglichen Ausführungen der Privatklägerin sich tatsächlich so zugetragen haben und der Wahrheit entspre- chen. Es kommt hinzu, dass die Privatklägerin, wie bereits die Vorinstanz ausge- führt hat, den Beschuldigten nicht unnötig belastete und auch ihn Entlastendes zu Protokoll gab. So verneinte sie, einen Urinabgang gehabt oder das Bewusstsein verloren zu haben. Aufgrund dieser Erwägungen sind die Schilderungen der Pri- vatklägerin betreffend Anklageziffer 2 als glaubhaft einzustufen.
E. 2.8
Zusammenfassend kann der in Anklageziffer 2 dargestellte Sachverhalt angesichts der glaubhaften Aussagen der Privatklägerin bzw. der als unglaubhaft einzustufenden Ausführungen des Beschuldigten als rechtsgenügend erstellt be- trachtet werden.
E. 2.9
Die Anklagebehörde und die Vorinstanz würdigen das Verhalten des Beschuldigten als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Betreffend die Grundla-
- 19 - gen des Tatbestands der Nötigung kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf das vorstehend unter Ziffer II. 1.9.2. Ausgeführte verwiesen werden. Zu ergänzen ist, dass die Gewalt in der Regel als Eingriff in höchstpersönliche Rechte als Mittel rechtswidrig ist (BGE 101 IV 42 Erw. 3b). Der Beschuldigte brachte die Privatklä- gerin mittels Gewalt (Packen von Anfang und Ende des Schals und Zuziehen, was eine physische Einwirkung auf den Körper eines Menschen darstellt) dazu, dass es ihr nicht möglich war, sich vom Beschuldigten wegzubegeben. Das Ver- halten des Beschuldigten war somit rechtswidrig, und er erfüllte demzufolge den Tatbestand der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Eine Verurteilung wegen der Erfüllung eines anderen Tatbestands kommt bereits aufgrund des Anklageprinzips nicht in Frage, da die Anklagebehörde be- züglich Anklageziffer 2 keine weiteren Tatbestände anklagte. 3. Anklageziffer 3 3.1. In Anklageziffer 3 wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorge- worfen, nachdem er die Privatklägerin losgelassen habe, habe er ihr mit der offe- nen Hand ins Gesicht geschlagen. Nachfolgend habe er sie mit seinem Unterarm um den Hals gepackt und sie durch die Hauseingangstüre in den Keller der Lie- genschaft …-Strasse … in G._____ hinuntergezerrt, wobei die Privatklägerin zu schreien versucht habe. Der Beschuldigte habe ihr dabei mit seiner Hand den Mund zugehalten. Die Privatklägerin sei dadurch insbesondere gezwungen wor- den, sich mit dem Beschuldigten in den Keller zu begeben und dort während ca. drei Minuten zu verbleiben. Durch das Zuhalten des Mundes sei die Privatklägerin durch einen vom Beschuldigten getragenen Ring am Mund verletzt worden, so dass sie geblutet habe (HD Urk. 32,S. 3 f.). 3.2. Bezüglich dieser Anklageziffer dienen erneut die Aussagen des Be- schuldigten und der Privatklägerin als Beweismittel. Weitere Beweismittel sind auch bezüglich dieses Teils der Anklageschrift nicht vorhanden. Die genannten Vorwürfe stützen sich somit lediglich auf die Aussagen der Privatklägerin. Dass deren Aussagen verwertbar sind, wurde bereits ausgeführt (vgl. vorstehend II. 1.2.).
- 20 - 3.3. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Beschuldigten und der Privatklä- gerin kann auf obenstehende Erwägungen verwiesen werden (vgl. vorstehend II. 1.5.). 3.4. Der Beschuldigte führte zu den in Anklageziffer 3 dargestellten Vorwür- fen aus, es stimme nicht, dass er die Privatklägerin in der Waschküche geschla- gen und gewürgt habe. Er sei dort gewesen; sie hätten aber nur verbal gestritten. Geschlagen habe er sie nicht. Sie seien in der Waschküche gewesen, als die Pri- vatklägerin den Lift gehört habe. Sie habe das Kommen des Vaters bemerkt und ihn in die Waschküche gezogen, um sich vor dem Vater zu verstecken. Dass er mit der flachen Hand gegen das Gesicht der Privatklägerin geschlagen habe, stimme nicht (HD Urk. 8/3, S. 6 f.). In der Einvernahme vom 12. Dezember 2011 erklärte der Beschuldigte, die Privatklägerin habe ihn gebeten, in den Keller zu kommen, als sie gehört habe, dass ihr Vater von oben nach unten gekommen sei. Sie seien zwei Minuten ge- blieben, bis ihr Vater weggegangen sei. Sie hätten sich unten ein wenig geküsst. Die Privatklägerin habe ein Problem mit dem Zahnfleisch im Oberkiefer vorne. Dieses Problem habe sie immer, und wenn sie esse, blute sie oft. Es sei auch oft vorgekommen, dass es geblutet habe, wenn sie sich geküsst hätten. Dann seien sie nach draussen gegangen und hätten sich getrennt. Sie sei ihren Weg und er seinen gegangen (HD Urk. 8/6, S. 12 f.). In der Schlusseinvernahme gab der Beschuldigte an, er habe die Privatklä- gerin in seinem ganzen Leben noch nie geschlagen und ihr nie eine Ohrfeige ge- geben. Sie seien zwar in den Keller gegangen, aber sie habe ihn in den Keller gebeten, damit ihr Vater sie nicht sehe. Es sei nicht wahr, dass er sie geohrfeigt oder mit dem Ring verletzt habe. Er habe an der rechten Hand gar keinen Ring. Die Wahrheit sei, dass sie oft vom Küssen am Mund geblutet habe. Das Zahn- fleisch habe geblutet (HD Urk. 8/8, S. 12). Er habe die Privatklägerin nicht in den Keller gezogen. Sie seien vor der Haustüre gewesen, und sie habe gesagt: "Komm, wir gehen in den Keller". Ihr Va- ter sei mit dem Lift nach unten gekommen und habe sie nicht sehen sollen. Des- halb seien sie in den Keller gegangen. Es stimme nicht, dass er ihr den Mund zu- gehalten habe. Sie hätten sich geküsst. Sie habe ein Problem vorne bei den Lip-
- 21 - pen beim Mund. Nach dem Küssen habe sie geblutet. Es komme auch vor, dass sie nach dem Essen dort blute. Danach seien sie nach draussen gegangen und hätten abgemacht, sich später wieder zu treffen; dann hätten sie sich getrennt (HD Urk. 43, S. 8 f.). 3.5. Die Privatklägerin gab am 27. April 2010 zu Anklageziffer 3 zu Proto- koll, der Beschuldigte habe sie in den Würgegriff genommen und sie in die Waschküche im Untergeschoss geführt. Dort habe er mit der flachen Hand zwei- mal gegen ihr Gesicht geschlagen, ihr zwei feste Ohrfeigen gegeben. Sie habe angefangen zu schreien, und er habe seine Hand gegen ihren Mund gehalten, damit sie Ruhe gebe. Sie habe aus dem Mund geblutet. In diesem Moment sei ei- ne Frau vom Haus ins Untergeschoss gekommen und habe in die Waschküche gewollt. Dies habe er bemerkt und von ihr abgelassen bzw. sie losgelassen. Sie habe sofort das Haus verlassen. Er sei hinterher gekommen und habe ihr noch- mals mit voller Kraft drei Ohrfeigen gegeben (HD Urk. 9/1, S. 2). In der Einvernahme vom 28. April 2010 erklärte die Privatklägerin, beim Vor- fall im November habe der Beschuldigte sie richtig geschlagen. Sie hätten den Lift gehört, wie er nach unten gekommen sei. Jemand habe den Lift verlassen und sei in Richtung Waschküche gekommen. In diesem Moment habe er sie losgelassen, und sie habe die Treppe hinauf und nach draussen flüchten können. Sie sei vor- her im Gang an der Frau vorbeigerannt, habe aber die Hand vor ihren blutenden Mund gehalten, somit nehme sie an, sie habe nichts mitbekommen (HD Urk. 9/2, S. 7). Der Beschuldigte habe sie mit Gewalt die Treppe in die Waschküche runter- gezerrt. Sie habe laut geschrien, und deshalb habe er ihr fest und grob den Mund zugehalten, wodurch es ihr wegen seines starken Haltens wegen den Zähnen die Innenseite der Unterlippe sowie die Oberlippe aufgerissen und stark zu bluten be- gonnen habe. Dann habe er sie in den sog. Würgegriff genommen, sein Arm habe eng um ihre Halsvorderseite gelegen. Wie viele Sekunden er so zugedrückt habe, könne sie überhaupt nicht einschätzen. Da er den Lift, der sich in Bewegung ge- setzt habe, bemerkt und es den Anschein gemacht habe, als würde jemand in den Waschraum kommen, habe er sie losgelassen und sie wegrennen können. Es sei um Leben und Tod gegangen, als er ihr so den Hals zugehalten habe. Sie
- 22 - habe wirklich gedacht, sie käme hier nie wieder lebend hinaus. Sie habe keinen Stuhl- oder Urinabgang und auch keine sichtbaren Unterblutungen, blutige Punkte oder Hämatome gehabt (HD Urk. 9/4, S. 27 f.). In der Einvernahme vom 3. März 2011 führte die Privatklägerin aus, nach- dem der Nachbar ins Haus gegangen sei, habe der Beschuldigte sie mit der offe- nen Hand geschlagen, er habe ihr eine Ohrfeige gegeben. Sie habe ihn dann weggestossen und ihm gesagt, jetzt sei genug. In jenem Moment sei eine Nach- barin nach unten gekommen und habe die Post holen wollen. Sie sei wieder ins Haus gegangen. In dieser Zeit habe der Beschuldigte mit seinem Fuss die Türe offen halten können. Er habe sie mit dem Unterarm um den Hals gepackt und sie Richtung Keller hinunter gezogen. Sie habe geschrien, und er habe ihr den Mund zugehalten. Sie habe an der Lippe geblutet, weil er sie geschlagen habe. Sie ha- be geschrien, aber niemand habe sie gehört. Eine Nachbarin habe in die Wasch- küche gehen wollen. Der Beschuldigte habe den Lift gehört. In jenem Moment habe sie sich befreien können und sei nach draussen gegangen. Er sei drinnen zurückgeblieben. Dann sei er auch nach draussen gekommen. Sie könne nicht beschreiben, was das für sie für eine Situation gewesen sei. Für sie sei es in je- nem Moment um Leben oder Tod gegangen. Es habe ziemlich kurz gedauert, vielleicht drei Minuten. Sie habe sich die ganze Zeit gewehrt und versucht, sich zu befreien. Aber der Beschuldigte sei ziemlich stark gewesen; er sei halt ein Mann und habe Kraft gehabt. Auf ihr Wehren habe der Beschuldigte ihr den Mund zu- gedrückt. Da er einen Ring an seinen Fingern gehabt habe, sei sie am Mund ver- letzt worden, als er ihr den Mund zugehalten habe (HD Urk. 9/6, S. 13 f.). Im wei- teren Verlauf der Einvernahme sagte die Privatklägerin aus, der Beschuldigte ha- be ihr einmal eine Ohrfeige gegeben, und zwar bei der Türe zu ihrer Wohnung ausserhalb des Wohnhauses. Zudem bestätigte sie, dass das Würgen mit dem Halstuch zuerst passiert und sie dann mit dem Würgegriff die Treppe zum Keller hinunter gezogen worden sei. Auf den Widerspruch betreffend Ablauf der Ge- schehnisse und Anzahl Ohrfeigen angesprochen, führte sie aus, die Wahrheit sei so, wie sie es heute erzählt habe. Vielleicht hätte sie sich bei der Polizei nicht richtig verständigen können. Sie habe weniger Deutsch gesprochen. Die Wahrheit sei, dass der Beschuldigte sie geschlagen und ihr den Mund zugedrückt habe;
- 23 - vom Ring sei sie verletzt worden. Vor dem Haus habe er ihr auf die linke Backen- seite eine Ohrfeige gegeben (HD Urk. 9/6, S. 17). 3.6. Wiederum ist festzustellen, dass die Privatklägerin nicht gänzlich wi- derspruchsfrei und ohne Unstimmigkeiten aussagte (Abfolge der Ereignisse, An- zahl und Ort der Ohrfeigen). Diese Umstände vermögen doch einige Zweifel an der Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen zu wecken. Allerdings stellte sie den allgemei- nen Ablauf bzw. das Kerngeschehen in sämtlichen Einvernahmen konstant dar, und die für die Anklage wesentlichen Elemente tauchten in ihren Schilderungen immer wieder auf. Dies gilt insb. für das Zerren in einem Unterarmwürgegriff in den Keller, die Nachbarin, das Zuhalten des Mundes sowie das Ablassen des Be- schuldigten, als er den Lift gehört habe. Dass sie sich an den genauen Ablauf der Ereignisse nicht mehr zu erinnern vermag, erstaunt nicht, da die erste Einver- nahme erst fünf Monate (vgl. HD Urk. 9/1, S. 1) nach dem in Anklageziffer 3 an- geklagten Vorfall erfolgte und die weiteren Befragungen zu diesem Punkt sich bis zum 3. März 2011 (HD Urk. 9/6, S. 1) hinzogen. Auch betreffend diesen Anklage- sachverhalt gab die Privatklägerin ebenso Entlastendes zu Protokoll, und sie be- lastete den Beschuldigten nicht übermässig. Es gibt auch ein weiteres Realitäts- kriterium: Dass sie aufgrund des Ringes, den der Beschuldigte getragen habe, am Mund verletzt worden sei, erscheint nicht erfunden, da es eher unüblich ist, sich auf diese Art zu verletzen. Bei einer Falschbeschuldigung wäre eher zu erwarten, dass die Privatklägerin angeben würde, dass sie durch die Ohrfeige verletzt wor- den sei. Demgegenüber stehen die Aussagen des Beschuldigten. Die weisen zwar keine wesentlichen Unstimmigkeiten auf, indes erscheint die Begründung, dass die Privatklägerin wegen Zahnfleischproblemen nach dem Küssen bzw. beim Es- sen jeweils geblutet habe, doch eher lebensfremd und als Schutzbehauptung. 3.7. In einer Gesamtbetrachtung kommt man zum Schluss, dass zur Erstel- lung des Sachverhalts auf die Aussagen der Privatklägerin abgestellt werden kann. Den Darstellungen des Beschuldigten kann bei einer Gegenüberstellung weniger Glauben geschenkt werden. Der in Anklageziffer 3 formulierte Sachver- halt kann demgemäss als rechtsgenügend erstellt gelten.
- 24 - 3.8. Die Anklagebehörde und die Vorinstanz würdigen das Verhalten des Beschuldigten als Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB. Betreffend die Grundla- gen des Tatbestands der Nötigung kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf das vorstehend unter Ziffer II. 1.9.2. Ausgeführte verwiesen werden. Der Be- schuldigte brachte die Privatklägerin mittels physischen Zwangs dazu, sich in den Kellerbereich der Liegenschaft …-Strasse … in G._____/SG zu begeben und dort ca. drei Minuten zu verbleiben. Der Beschuldigte wendete Gewalt an, weshalb sein Verhalten rechtswidrig war. Er ist deshalb der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. Eine Verurteilung wegen der Erfüllung eines anderen Tatbestands (allenfalls Tätlichkeiten durch Schlag mit der Hand ins Gesicht, Zuhalten des Mundes) kommt bereits aufgrund des Anklageprinzips nicht in Frage, da die Anklagebehör- de bezüglich Anklageziffer 3 neben der Nötigung keine weiteren Tatbestände an- klagte. 4. Anklageziffer 4 4.1. In Anklageziffer 4 wird dem Beschuldigten vorgeworfen, in der Folge die Privatklägerin aufgefordert zu haben, mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen, welcher Aufforderung sie infolge der vorgängigen Ereignisse und ihrer Todes- angst, in welche sie durch die Handlungen des Beschuldigten versetzt worden sei, Folge geleistet habe, obwohl sie mit dem Beschuldigten gar keinen Kaffee habe trinken gehen wollen. Tatsächlich habe sie sich, dem Beschuldigten folgend, in ein Lokal am Bahnhof in G._____/SG begeben (HD Urk. 32, S. 4). 4.2. Die Anklagebehörde verlangt bezüglich diesen Teils der Anklage einen Schuldspruch wegen Nötigung (HD Urk. 32, S. 4). Selbst wenn der Anklagesachverhalt, wie er in Anklageziffer 4 formuliert ist, aufgrund der vorhandenen Beweismittel rechtsgenügend erstellt werden könnte, liegt keine Nötigung vor. Der Beschuldigte hat die Privatklägerin lediglich aufge- fordert, mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen, und die Privatklägerin ist dieser Aufforderung nachgekommen. Eine neuerliche Anwendung von Gewalt oder eine erneute Androhung ernstlicher Nachteile ist im Verhalten des Beschuldigten nicht
- 25 - zu erkennen und wird nicht angeklagt. Der Beschuldigte ist daher vom Vorwurf der Nötigung in diesem Punkt (Anklageziffer 4) freizusprechen. Eine Verurteilung wegen der Erfüllung eines anderen Tatbestands kommt schon aufgrund des Anklageprinzips nicht in Frage. 5. Anklageziffer 5 5.1. Die Anklagebehörde wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 5 vor, er habe der Privatklägerin, nachdem sie am Abend des 14. Novembers 2009 in ihre Wohnung zurückgekehrt sei, erneut eine nicht mehr genauer bestimmbare Anzahl Male während der ganzen Nacht telefoniert, wobei er sich jeweils an nicht mehr genauer bestimmbaren Orten, teilweise aber im Kanton Zürich, aufgehalten habe, und er habe von ihr gefordert, ihn am 15. November 2009 zu treffen und mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen, welcher Forderung die Privatklägerin indessen am 15. November 2009 keine Folge geleistet habe (HD Urk. 32, S. 4). 5.2. Die Anklagebehörde verlangt bezüglich diesen Teils der Anklage einen Schuldspruch wegen versuchter Nötigung (HD Urk. 32, S. 4). Auch bezüglich diesen Sachverhaltsabschnitts ist festzuhalten, dass selbst wenn der Anklagesachverhalt, wie er in Anklageziffer 5 formuliert ist, aufgrund der vorhandenen Beweismittel rechtsgenügend erstellt werden könnte, kein Nöti- gungsversuch vorliegt. Der Beschuldigte hat die Privatklägerin lediglich aufgefor- dert, mit ihm einen Kaffee trinken zu gehen. Eine neue Androhung ernstlicher Nachteile oder eine Gewaltanwendung wird im Anklagesachverhalt nicht formu- liert und ist nicht angeklagt. Der Beschuldigte ist daher vom Vorwurf der versuch- ten Nötigung in Anklageziffer 5 freizusprechen. Eine Verurteilung wegen der Erfüllung eines anderen Tatbestands, bspw. wegen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage, kommt bereits aufgrund des Ankla- geprinzips nicht in Frage. 6. Anklageziffer 6 6.1. Gemäss Anklageziffer 6 habe sich die Privatklägerin infolge der Ereig- nisse vom 14. November 2009 am Folgetag nach Basel begeben, um den Nach- stellungen und Kontaktaufnahmen des Beschuldigten zu entgehen, was sie in- dessen nicht gewollt habe, sondern habe tun müssen. Der Beschuldigte habe der
- 26 - Privatklägerin, welche die Telefonanrufe zunächst nicht entgegengenommen ha- be, aber weiterhin telefoniert. Da er indessen auch den Vater der Beschuldigten sicherlich mehr als drei bis vier Male ebenso wie deren Mutter im Kosovo und de- ren Onkel angerufen habe, habe die Privatklägerin in der Folge die Anrufe des Beschuldigten wieder entgegengenommen, wobei der Beschuldigte sie jeweils mit dem Tod bedroht und ihr gesagt habe, dass sie nicht von ihm weggehen könne, dass er, überall wo sie hingehe, vor ihr stehen werde. Der Beschuldigte habe da- bei während des 15. und 16. Novembers 2009 jeweils mindestens 20 Male täglich telefoniert, um zu erreichen, dass sich die Privatklägerin wieder mit ihm treffe bzw. dass sie sich mit keiner anderen männlichen Person treffe. Dies habe dazu geführt, dass die Privatklägerin, um den ständigen Telefonanrufen zu entfliehen, ca. am 17. November 2009 in den Kosovo gereist sei. Gleichzeitig habe sie ihre Mobiltelefonnummer gewechselt, um für den Beschuldigten nicht mehr erreichbar zu sein (HD Urk. 32, S. 5). 6.2. Die Anklagebehörde verlangt bezüglich dieses Teils der Anklage einen Schuldspruch wegen Nötigung (HD Urk. 32, S. 4 f.). Aufgrund der vorhandenen Beweismittel (glaubhafte Aussagen der Privat- klägerin und des Zeugen H._____) kann dieser Sachverhaltsabschnitt ohne weite- res als erstellt betrachtet werden (vgl. dazu auch nachfolgend Ziffer II. 7.). Entgegen der Ansicht der Anklagebehörde kann im Umstand, dass die Pri- vatklägerin sich nach Basel begab und schliesslich in den Kosovo reiste, um den Nachstellungen des Beschuldigten zu entgehen, indes kein Nötigungserfolg er- blickt werden. Denn dieses Verhalten entsprach nicht dem Willen und Interesse des Beschuldigten. Er zwang sie ja nicht dazu, nach Basel oder in den Kosovo zu gehen, sondern bezweckte eine Wiederaufnahme der Beziehung zu ihm und woll- te die Privatklägerin in seiner Nähe haben. Sinngemäss Gleiches gilt für den Wechsel der Mobiltelefonnummer. Hier käme bloss ein Stalking-Tatbestand zum Tragen, den es, wie bereits ausgeführt, in der Schweiz aber nicht gibt (vgl. vor- stehend Ziffer II. 1.9.1.). Soweit die Privatklägerin aufgrund des Verhaltens des Beschuldigten des- sen Anrufe schliesslich wieder entgegennahm, ist hinsichtlich der Belästigungen ihrer Verwandten sodann keine neue Androhung ernstlicher Nachteile ersichtlich
- 27 - und hinsichtlich der angeblichen Todesdrohungen gegen sie selbst festzustellen, dass aufgrund des Anklagesachverhalts unklar bleibt, in welchem Zusammen- hang diese Drohungen ausgestossen worden sein sollen (Treffen mit anderen Männern, Kontakte mit anderen Männern). Im Übrigen ist die Anklage diesbezüg- lich sehr ungenau und vage formuliert ("jeweils", "dabei", "unbestimmte Anzahl"), so dass allenfalls gar ein Nichteintreten auf diesen Sachverhaltsabschnitt wegen Verletzung des Anklageprinzips zu ergehen hätte. Nichtsdestotrotz tat der Beschuldigte alles in seiner Macht Stehende, um seinem Willen zum Durchbruch zu verhelfen, letztlich einfach ohne Erfolg. Ent- sprechend ist sein Verhalten unter Anklageziffer 6 als vollendeter Versuch einer Nötigung zu qualifizieren, womit ein Schuldspruch in Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB zu ergehen hat. Eine Verurteilung wegen der Erfüllung eines anderen Tatbestands, bspw. wegen Missbrauchs einer Fernmeldeanlage oder Drohung, kommt bereits auf- grund des Anklageprinzips nicht in Frage.
E. 7
Anklageziffer 7
E. 7.1
Für Drohung ist eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geld- strafe vorgesehen (Art. 180 Abs. 1 StGB). Zusammenfassend und unter Berück- sichtigung des Asperationsprinzips rechtfertigt es sich, die Einsatzstrafe von 12 Monaten bzw. 360 Tagessätzen um weitere 2 Monate zu erhöhen, weshalb ei- ne Freiheitsstrafe von 14 Monaten dem gesamten Tatverschulden und den per- sönlichen Verhältnissen des Beschuldigten angemessen erscheint. Bei diesem Ergebnis erübrigt sich die Frage, ob eine Geldstrafe ausgesprochen werden kann (vgl. Art. 34 Abs. 1 StGB, wonach eine Geldstrafe höchstens 360 Tagessätze be- tragen kann).
E. 7.2
Für den Missbrauch einer Fernmeldeanlage – eine Übertretung – ist zusätzlich eine Busse auszufällen. Die Bestrafung mit Busse für die Übertretung hat gesondert, neben der Bestrafung mit einer Freiheitsstrafe, zu erfolgen (BGE 102 IV 242 Erw. II.5). Eine Busse von Fr. 500.– erscheint dem Verschulden sowie den finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten angemessen (Art. 106 Abs. 2 StGB).
E. 7.3
Der Beschuldigte ist also mit einer Freiheitsstrafe von 14 Monaten und mit einer Busse von Fr. 500.–, an deren Stelle bei schuldhafter Nichtbezahlung praxisgemäss eine Ersatzfreiheitsstrafe von 5 Tagen tritt, zu bestrafen. Mit der
- 54 - Vorinstanz ist diese Strafe als teilweise Zusatzstrafe zu der mit Urteil des Bezirks- gerichts Winterthur vom 7. Juli 2010 ergangenen Strafe auszufällen (HD Urk. 67).
E. 7.4
In Anwendung von Art. 51 StGB sind die vom Beschuldigten erstande- nen 185 Tage Polizei- und Untersuchungshaft auf die heute auszufällende Strafe anzurechnen. 8. Bedingter Strafvollzug
E. 7.5
Die Privatklägerin gab am 24. März 2011 an, der Beschuldigte habe während der ganzen Zeit, als sie im Kosovo gewesen sei, ihre Familie im Kosovo und in der Schweiz terrorisiert (HD Urk. 9/8, S. 3). Nachdem sie zurückgekehrt sei, habe sie erfahren, dass der Beschuldigte konstant in G._____ gewesen sei. Er habe sich immer in jener Gegend bewegt und auch ihren Vater angerufen, so dass dieser nach 19 Jahren seine Telefonnummer habe wechseln müssen. Der Beschuldigte sei in der Stadt um den Bahnhof herum gewesen. Dies habe sie in- teressiert, da sie wieder zurück nach G._____ hätte gehen wollen, wenn der Be- schuldigte nicht mehr dort gewesen wäre. Wie oft er sich in dieser Zeitspanne an ihrem Arbeitsort aufgehalten habe, wisse sie nicht. Sie habe dies von ihrem Vater erfahren. Ihr Vater habe dem Beschuldigten nicht mitgeteilt, dass sie nicht mehr dort gearbeitet und sich nicht mehr in G._____ aufgehalten habe (HD Urk. 9/8, S. 6 f.). Soviel sie wisse, habe ihr Vater die Telefonnummer Ende März gewech- selt, da der Beschuldigte weiterhin ihrem Vater, ihrer Mutter und ihren Onkeln te- lefoniert habe. Dabei habe er sich immer nach ihr erkundigt. Er habe ihrem Vater gesagt, dass dieser sie bitten solle, dass sie wieder zu ihm, dem Beschuldigten, zurückkehre (HD Urk. 9/8, S. 10). Betreffend diese Aussagen der Privatklägerin ist festzuhalten, dass sie von den in Anklageziffer 7 erwähnten Vorgängen nur vom Hörensagen berichten konnte. Sie nahm diese nicht unmittelbar selber wahr. Es ist jedoch auch ein mit- telbares Zeugnis bzw. ein solches vom Hörensagen relevant (SCHMID, Praxis-
- 29 - kommentar StPO, Zürich/St. Gallen 2009, N 3 zu Art. 163). Das Abstellen auf ein solches Zeugnis ist grundsätzlich möglich, dessen Beweiskraft jedoch im Ver- gleich zu einer direkten Zeugenaussage reduziert (RIKLIN, a.a.O., N 4 zu Art. 162).
E. 7.6
H._____, der Vater der Privatklägerin, wurde am 21. Juli 2011 als Zeu- ge im Beisein des Beschuldigten, der die Möglichkeit hatte, dem Zeugen Ergän- zungsfragen zu stellen (HD Urk. 10, S. 10), einvernommen. Die Teilnahmerechte des Beschuldigten wurden gewahrt; die ihn belastenden Aussagen können daher – auch zu seinen Ungunsten – verwertet werden. Der Zeuge H._____ bestätigte, vom Beschuldigten angerufen worden zu sein. Er könne nicht sagen, wie oft dies gewesen sei. Er wisse es nicht; er denke, es sei mehrmals gewesen. Er habe jeweils wissen wollen, wo die Privatklägerin sei, oder deren Telefonnummer kriegen. Er habe ihm aber die Telefonnummer nicht gegeben und ihm nicht geantwortet, weil er gemerkt habe, dass es zwischen den beiden Streit gegeben habe. Es sei nicht seine Angelegenheit. Die beiden seien alt genug, um sich die Telefonnummern zu geben oder zu löschen. Die Te- lefonate seien unmittelbar, nachdem die Privatklägerin nach Hause in den Kosovo gegangen sei, gekommen. Zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem die Privatklä- gerin wieder aus dem Kosovo zurückgekehrt gewesen sei, sei es nicht mehr zu Telefonanrufen des Beschuldigten gekommen. Irgendwann habe er die Telefon- nummer gewechselt. Er habe die Nummer einfach gewechselt. Es sei auch we- gen diesen Telefonen und diesen Fragen gewesen. Er habe die Nummer einfach gewechselt (HD Urk. 10, S. 4 f.). Der Beschuldigte habe ihn ein paar Male ange- rufen. Er habe die Telefonnummer der Privatklägerin erfahren wollen, teilweise habe er diese nicht gewusst und, wenn er sie gewusst hätte, hätte er sie ihm nicht gegeben. Er habe den Einvernehmenden auch gesagt, dass er die Nummer ge- wechselt habe. Er wisse nicht, wieso man diese vielen Fragen stelle (HD Urk. 10, S. 8). Nachdem er die Nummer gewechselt gehabt habe, habe der Beschuldigte ihn nicht mehr angerufen (HD Urk. 10, S. 10).
E. 7.7
Betreffend die Glaubwürdigkeit des Zeugen H._____ hat die Vorinstanz zutreffend festgestellt, dass er der Vater der Privatklägerin ist (HD Urk. 60, S. 21). Aufgrund der Verwandtschaft zur Privatklägerin ist eine Beziehungsnähe zu ihr somit evident. Allerdings deponierte der Zeuge H._____ seine Aussagen unter
- 30 - der strengen Strafandrohung von Art. 307 StGB bei wissentlich falscher Zeugen- aussage (HD Urk. 10, S. 1). Hinweise, an der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Zeugen H._____ zu zweifeln, gibt es keine. Insbesondere sind keine Anzeichen vorhanden, die darauf hindeuteten, dass er den Beschuldigten zu Unrecht belastet haben könnte. Es sind keine Lügensignale zu erkennen, und seine Ausführungen erwecken den Anschein, dass er genau das aussagte, was geschah.
E. 7.8
Gestützt auf die oben erwähnten Beweismittel kann der in Anklagezif- fer 7 formulierte Anklagesachverhalt nicht erstellt werden. Der Zeuge H._____ bestätigt zwar, vom Beschuldigten angerufen worden zu sein; er könne aber nicht sagen, wie oft dies gewesen sei bzw. es sei ein paar Male gewesen. Und auch die Privatklägerin führte, als Zeugin bzw. Auskunftsper- son vom Hörensagen, lediglich aus, der Beschuldigte habe ihren Vater angerufen, so dass dieser seine Telefonnummer habe wechseln müssen. Dass der Beschul- digte den Vater der Privatklägerin mehrmals täglich angerufen hat, wie es ihm in der Anklageschrift vorgeworfen wird, wurde weder von der Privatklägerin selber noch vom Zeugen H._____ ausgeführt. Dass sich der Beschuldigte jeweils beinahe täglich in G._____/SG aufgehal- ten habe, basiert nur auf den Aussagen der Privatklägerin vom Hörensagen. Der Beschuldigte streitet dies ab. Weitere Beweismittel sind nicht vorhanden. Auch dieser Teil des Anklagesachverhalts kann dem Beschuldigten deswegen nicht rechtsgenügend nachgewiesen werden.
E. 7.9
Bei diesem Ergebnis erübrigt sich die rechtliche Würdigung. Der Be- schuldigte ist daher bezüglich Anklageziffer 7 vom Vorwurf der versuchten Nöti- gung freizusprechen.
E. 8
Anklageziffer 8
E. 8.1
Im erstinstanzlichen Urteil wurden die Voraussetzungen zur Gewäh- rung des bedingten Strafvollzugs zutreffend dargelegt. Auf die diesbezüglichen Ausführungen kann zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen werden (HD Urk. 60, S. 33 f.). Zu ergänzen ist, dass in subjektiver Hinsicht die günstige Prog- nose in Fällen von Abs. 1 von Art. 42 StGB, wie es beim Beschuldigten der Fall ist, da er noch nie zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 6 Monaten oder zu ei- ner Geldstrafe von mindestens 180 Tagessätzen verurteilt wurde (HD Urk. 67), vermutet wird (DONATSCH/FLACHSMANN/HUG/WEDER, a.a.O., N 6 zu Art. 42).
E. 8.2
Die Vorinstanz verweigerte dem Beschuldigten die Gewährung des be- dingten Strafvollzugs mit der Begründung, er habe im vorliegenden Verfahren nicht ansatzweise Einsicht in das Unrecht seiner Taten gezeigt, er weise Vorstra- fen aus den Jahren 2008, 2009 und 2010 auf und sei wiederholt während laufen- der Probezeit und während laufender Strafuntersuchung straffällig geworden. Sein Verhalten zeuge von einer bedenklichen Einstellung zur hiesigen Rechtsord- nung (HD Urk. 60, S. 34). Angesichts der von der Vorinstanz grundsätzlich zu Recht aufgeführten Um- stände bestehen tatsächlich einige Bedenken, ob dem Beschuldigten der beding- te Strafvollzug gewährt werden. Allerdings darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass er im Zusammenhang mit dem vorliegenden Verfahren während 185 Tagen, mithin während mehr als eines halben Jahrs, inhaftiert war. Zudem lebt der Be- schuldigte in stabilen Verhältnissen; er verfügt über eine feste Arbeitsstelle und erzielt ein regelmässiges Einkommen. Angesichts des Grundsatzes, dass vom Fehlen einer ungünstigen Prognose ausgegangen werden muss, kann dem Be- schuldigten somit nochmals der bedingte Vollzug gewährt werden. Um den doch
- 55 - erheblichen Bedenken Rechnung zu tragen, ist die Probezeit allerdings auf 4 Jah- re festzusetzen. V. Kostenfolgen 1. Gemäss Art. 426 Abs. 1 StPO trägt der Beschuldigte die Verfahrens- kosten, wenn er verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung, unter Vorbehalt von Art. 135 Abs. 4 StPO. Gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmit- telverfahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. 2. Die Vorinstanz auferlegte dem Beschuldigten die Kosten des Vorver- fahrens zufolge der Einstellung des Verfahrens betreffend Vergewaltigung (vgl. HD Urk. 33) zur Hälfte. Aus demselben Grund nahm sie die Kosten der amtlichen Verteidigung sowie der Privatklägerschaft zu einem Drittel auf die Gerichtskasse und auferlegte die übrigen zwei Drittel dieser Kosten dem Beschuldigten. Die ge- richtlichen Kosten schliesslich wurden vollumfänglich dem Beschuldigten auferlegt (HD Urk. 60 S. 35). Beim vorliegenden Verfahrensausgang, wo der Beschuldigte mit seiner Be- rufung bezüglich einiger Anklagepunkte einen Freispruch und eine leichte Reduk- tion des Strafmasses sowie die Gewährung des bedingten Strafvollzugs erreicht, rechtfertigt es sich, die Kosten der Untersuchung und beider gerichtlichen Instan- zen zur Hälfte dem Beschuldigten aufzuerlegen und im Übrigen auf die Gerichts- kasse zu nehmen. Entsprechend sind auch die Kosten der unentgeltlichen Vertre- tung der Privatklägerin für die Untersuchung und das erstinstanzliche Verfahren zur Hälfte dem Beschuldigten aufzuerlegen und zur anderen Hälfte auf die Ge- richtskasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung für das gesamte Verfahren sind auf die Gerichtskasse zu nehmen, unter Vorbehalt der hälftigen Rückzahlungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO.
- 56 - Das Gericht beschliesst:
E. 9
Anklageziffer 9
E. 9.1
Gemäss Anklageziffer 9 sei die Privatklägerin durch dieses Verhalten des Beschuldigten gezwungen worden, in Basel zu wohnen und ihre Arbeitsstelle im Restaurant ihres Vaters in G._____/SG aufzugeben, was sie aber nicht gewollt habe, sondern habe tun müssen, um den ständigen Nachstellungen und versuch- ten persönlichen Kontaktaufnahmen des Beschuldigten durch Erscheinen vor dem Wohn- und Arbeitsort zu entgehen und weil sie Angst vor den sich wiederho- lenden Drohungen des Beschuldigten, dass er sie umbringen würde, gehabt ha- be. Sie sei auch gezwungen gewesen, ihren gesamten Freundeskreis in G._____/SG aufzugeben, was sie ebenfalls nicht gewollt habe. Der Beschuldigte habe seinerseits damit erreichen wollen, dass die Privatklägerin weiterhin mit ihm eine Beziehung aufrechterhalten und keine andere männliche Person treffen oder zu einer solchen eine Beziehung aufbauen würde (HD Urk. 32, S. 6).
E. 9.2
Auch bezüglich Anklageziffer 9 verlangt die Staatsanwaltschaft einen Schuldspruch wegen Nötigung (HD Urk. 32, S. 6). Selbst wenn der dem Beschuldigten in Anklageziffer 9 vorgeworfene Sach- verhalt rechtsgenügend erstellt werden könnte, liegt keine Nötigung vor. Die Pri- vatklägerin zog wegen des Verhaltens des Beschuldigten nach Basel, sie gab ihre Arbeitsstelle in G._____/SG auf und war gezwungen, auch ihren Freundeskreis in G._____/SG aufzugeben. Dies würde den Nötigungserfolg darstellen. Dieses Verhalten entsprach aber gerade nicht dem Willen und Interesse des Beschuldig- ten. Im Übrigen beschreibt die Anklagebehörde in Anklageziffer 9 gar kein Verhal- ten des Beschuldigten. Diese Verhaltensweisen wären wiederum klassische Anwendungsfälle eines Stalking-Tatbestands. Wie bereits ausgeführt (vgl. vorstehend Ziffer II. 1.9.1.), kennt das Schweizerische Strafrecht indes keinen solchen, weshalb der Beschul- digte vom Vorwurf der Nötigung in Anklageziffer 9 freizusprechen ist.
E. 10
Anklageziffer 10
E. 10.1
In Anklageziffer 10 wird dem Beschuldigten zusammengefasst vorge- worfen, in der Zeitspanne zwischen Ende Januar 2010 und April 2010 erneut der Privatklägerin telefoniert zu haben, teilweise täglich, teilweise habe es Tage ge-
- 33 - geben, an welchen er ihr nicht telefoniert habe. Es habe Tage gegeben, an wel- chen er bis zu 20 Male, sowohl zu Tages- als auch zu Nachtzeiten, teilweise um 02:00 Uhr, 03:00 Uhr oder 04:00 Uhr angerufen habe. An manchen Tagen habe er ihr eine nicht mehr genauer bestimmbare Anzahl Male, indessen mehr als ein- mal und weniger als zwanzig Mal telefoniert. Bei diesen Telefonen habe der Be- schuldigte jeweils in aggressivem Ton gesprochen und von der Privatklägerin ge- fordert, dass sie sich mit ihm treffen müsse und sie kein anderes Leben haben dürfe, ansonsten er sie umbringen würde. Er habe von der Privatklägerin in Erfah- rung bringen wollen, wo sie sich aufhalte, und habe jeweils gleichzeitig gedroht, dass sie nirgends hin gehen könne und er sie überall finden würde. Tatsächlich habe sich die Privatklägerin zum fraglichen Zeitpunkt in Basel aufgehalten. Zusätzlich habe der Beschuldigte in der genannten Zeitspanne bis März 2010 jeweils auch dem Vater der Privatklägerin telefoniert und diesen aufgefor- dert, auf die Privatklägerin einzuwirken, dass diese wieder zu ihm zurückkehren würde. Ebenfalls habe er der Mutter der Privatklägerin anzahlmässig nicht mehr genauer bestimmbare Male in den Kosovo telefoniert, wobei er bezweckt habe, zu erfahren, wo die Privatklägerin sich aufhalte. Durch diese Nachstellungen sei die Privatklägerin in starken Stress und Angst versetzt worden, habe nicht mehr schlafen können und massiv an Gewicht verloren. Sie habe die Wohnung lediglich noch in absolut dringenden Fällen ver- lassen und ihre ganzen sozialen Kontakte aufgeben müssen bzw. sich nicht mehr nach freiem Willen und Lust und Laune bewegen können, sondern sei gezwungen gewesen, in der Wohnung zu bleiben. Ebenso sei es ihr nicht mehr möglich ge- wesen, ihre Arbeit im Restaurant des Vaters auszuüben, was sie indessen gewollt hätte. Letztendlich habe sie sogar ihren Wohnort vom Kanton St. Gallen in den Kanton Zürich wechseln müssen. Sie habe ihr ganzes persönliches Umfeld ab- brechen müssen, um den Nachstellungen und Drohungen des Beschuldigten zu entgehen (HD Urk. 32, S. 6 f.).
E. 10.2
Bezüglich dieser Anklageziffer liegen wiederum die Aussagen des Be- schuldigten, der Privatklägerin sowie des Zeugen H._____ als Beweismittel im Recht.
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E. 10.3
Der Beschuldigte führte am 2. Dezember 2011 aus, er könne sich nicht mehr genau erinnern, wie oft er die Privatklägerin in der fraglichen Zeitspanne angerufen habe. Er habe sie oft angerufen, und sie habe ihn zurückgerufen. Mit dem Vorwurf konfrontiert, dass die Privatklägerin angebe, es habe zwischen Ja- nuar 2010 und April 2010 Tage und Nächte gegeben, in welchen er sie 20 Male angerufen und dadurch belästigt habe, gab der Beschuldigte an, es sei vorge- kommen, dass sie ihn vielleicht 20 Male angerufen habe und er sie 20 bis 30 Male zurückgerufen habe. Es sei auch vorgekommen, dass sie zusammen einen Film angeschaut und während des Schauens des Films diskutiert hätten (HD Urk. 8/6, S. 15 f.). In der Schlusseinvernahme gab der Beschuldigte zu diesen Anklagevorwür- fen zu Protokoll, das sei absolut nicht wahr, soviel er wisse. Es sei gut möglich, dass sie um 02:00 Uhr, 03:00 Uhr und 04:00 Uhr miteinander telefoniert hätten. Er könne aber nicht sagen, wie lange oder wie oft. Jedes Mal, wenn sie miteinander gesprochen hätten, sei sie bei der Arbeit gewesen und habe ihn in einer Arbeits- pause angerufen. Was März 2010 angehe, sei er überhaupt nicht informiert, was da für Verleumdungen über ihn im Umlauf seien. Er könne nicht sagen, ob die Privatklägerin in Wirklichkeit 15 kg verloren habe. Er wisse einfach, dass sie in der ganzen Zeit, als sie zusammen gewesen seien, krank gewesen sei und Tab- letten gebraucht habe. In der letzten Zeit, als sie zusammen gewesen seien, habe sie am Hinterkopf Haarausfall gehabt. Es stehe hier, dass sie sich eingeschlossen habe in Basel. Er wisse, dass sie nachts gearbeitet und tags geschlafen habe in Basel. Sie habe ja gewusst, dass er in Zürich gewohnt und gearbeitet habe. Es sei einfach nicht wahr, dass sie wegen ihm nach Basel gegangen sei, sondern weil ihr Vater dort ein Lokal habe. Sie hätten gesagt, dass das Lokal einem Neffen gehöre. Das sei nicht wahr. Es gebe Zeugen dafür. Er wisse nicht, welche Angst sie gezwungen habe, von G._____ und Basel weg und nach Zürich zu ziehen. Hätte sie Angst vor ihm gehabt, dann wäre sie doch nicht zu ihm, sondern weg von ihm gezogen. Das sei alles einfach nicht wahr (HD Urk. 8/8, S. 13 f.). Anlässlich der Befragung vor Vorinstanz erklärte der Beschuldigte, es sei richtig, dass es zwischen Ende Januar 2010 und April 2010 zu häufigen Telefona- ten gekommen sei, teilweise täglich, auch zu Nachtzeiten. Es sei vorgekommen,
- 35 - dass er die Privatklägerin angerufen habe, aber öfters habe sie ihn angerufen. Wegen der vielen Bedrohungen von der Familie der Privatklägerin, begangen aus Italien, Deutschland und sogar aus Serbien und auch aus dem Kosovo. Es stim- me, dass er von der Privatklägerin immer wieder verlangt habe, dass sie sich mit ihm treffen würde. Er habe diese Sache regeln wollen. Er habe die dauernden Bedrohungen von Leuten nicht haben wollen. Sie habe niemals in ein solches Treffen eingewilligt. Er habe ihr immer gesagt, sie sollten sich treffen, sie könne ihren Vater oder jemanden aus der Familie mitnehmen. Dann würden sie diese Sache diskutieren und lösen. Er habe ihr nicht gedroht, sie umzubringen, wenn es nicht zu einem Treffen komme. Bei Albanern sei es so, dass sie schnell schlimme Dinge sagen würden. Dies würden sie schnell sagen und das sei keine Bedro- hung (HD Urk. 43, S. 12 f.).
E. 10.4
Die Privatklägerin gab in der Einvernahme vom 24. März 2011 an, sie sei vom Beschuldigten auch nach Ende Januar 2010 noch telefonisch kontaktiert worden. Er habe sie die ganze Zeit angerufen. Während der Nacht, während des Tages, so wie er gewollt habe. Manchmal habe sie das Telefon abgenommen, manchmal auch nicht. Er habe jeweils gesagt, wo sie sei und dass sie sich unbe- dingt mit ihm treffen müsse; er habe auch gesagt, dass sie das ganze Leben kei- nen anderen habe dürfe, ansonsten er auch diesen umbringen würde. Sie habe sehr wenig mit ihm gesprochen bei diesen Telefonaten. Er sei immer sehr ag- gressiv ihr gegenüber gewesen, insofern, als dass er jedes Mal gefragt habe, wo sie sei, und gesagt habe, dass sie nirgends hinkönne und er sie überall finden würde. Es habe Tage und Nächte gegeben, wo er sie 20 Male angerufen habe. Es habe auch Tage gegeben, an denen er sie wenige Male angerufen habe. Es habe auch Tage gegeben, an denen er sie nie angerufen habe. Wie viele Tage das gewesen seien, an denen er sie nicht angerufen habe, könne sie nicht sagen. Es gebe aber mehr Tage, an denen er sie angerufen habe. Wenn er sie während der Nacht angerufen habe, sei dies so um 02:00 Uhr, 03:00 Uhr und 04:00 Uhr morgens gewesen (HD Urk. 9/8, S. 8 f.).
E. 10.5
Betreffend die Darstellungen des Zeugen H._____ kann auf die vor- stehenden Ausführungen unter Ziffer II. 7.6. verwiesen werden.
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E. 10.6
Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Beschuldigten, der Privatklägerin und des Zeugen H._____ sowie der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen kann auf obenstehende Erwägungen verwiesen werden (vgl. vorstehend II. 1.5. und II. 7.7.).
E. 10.7
Dass die Privatklägerin und der Beschuldigte in der Zeitspanne nach Ende Januar 2010 bis April 2010 oft telefonischen Kontakt hatten, bestätigen bei- de. Allerdings führt der Beschuldigte aus, dieser Kontakt habe einvernehmlich stattgefunden und die Privatklägerin habe teilweise auch ihn angerufen, während die Privatklägerin ausführt, der Beschuldigte habe immer sie angerufen. Gründe, in diesem Anklagepunkt an der Glaubhaftigkeit der Angaben der Privatklägerin zu zweifeln, sind nicht ersichtlich. Wiederum fällt auf, dass sie ihn nicht unnötig be- lastet. So gab sie zu, dass es auch Tage gegeben habe, an denen der Beschul- digte sie überhaupt nicht angerufen habe. Dies spricht für die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen. Demgegenüber erscheinen die Darstellungen des Beschuldigten, weshalb er sich mit der Privatklägerin habe treffen wollen (Bedrohungen der Fa- milie der Privatklägerin ihm gegenüber), als Schutzbehauptung. Insbesondere brachte er dies erst anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung vor, in der Schlusseinvernahme erwähnte er trotz relativ ausführlichen Angaben zu Anklage- ziffer 11 die angeblichen Bedrohungen mit keinem Wort. Auf seine diesbezügli- chen Aussagen kann zur Erstellung des Anklagesachverhalts daher nicht abge- stellt werden, sondern es ist von den Schilderungen der Privatklägerin auszuge- hen. Die Telefonate des Beschuldigten an den Vater der Privatklägerin lassen sich nicht rechtsgenügend erstellen. Der Zeuge H._____ erklärte, die Telefonate des Beschuldigten seien unmittelbar, nachdem die Privatklägerin in den Kosovo gegangen sei, gekommen; zu einem späteren Zeitpunkt, nachdem die Privatklä- gerin wieder aus dem Kosovo zurückgekehrt gewesen sei, sei es nicht mehr zu Telefonanrufen gekommen (HD Urk. 10, S. 5). Das heisst, die Telefonanrufe an den Vater der Privatklägerin erfolgten in der Zeitspanne November 2009 bis De- zember 2009, da die Privatklägerin am 17. November 2009 in den Kosovo reiste. Das Gleiche gilt für die angeblichen Anrufe an die Mutter der Privatklägerin; sie lassen sich nicht rechtsgenügend erstellen. Die Privatklägerin, notabene nur Zeu-
- 37 - gin vom Hörensagen, konnte lediglich angeben, er habe ihre Mutter die ganze Zeit terrorisiert. Es seien viele Telefonanrufe gewesen. Es habe Tage gegeben, an welchen er ihre Mutter zehn Male angerufen habe, es habe Tage gegeben, da habe er zwei oder drei Male angerufen (HD Urk. 9/8, S. 4). Es geht aus den Aus- sagen der Privatklägerin auch nicht hervor, in welcher Zeitspanne diese Anrufe erfolgt sein sollen (vgl. HD Urk. 9/8, S. 3 ff.). Angaben der Mutter der Privatkläge- rin liegen nicht vor. Dieser Teil des Anklagesachverhalts kann demnach nicht rechtsgenügend erstellt werden.
E. 10.8
Zusammenfassend kann der in Anklageziffer 10 dargestellte Sachver- halt betreffend die Anrufe des Beschuldigten an die Privatklägerin rechtsgenü- gend erstellt werden. Die Anrufe an die Eltern der Privatklägerin können mittels der vorhandenen Beweismittel nicht nachgewiesen werden.
E. 10.9
Die Anklagebehörde verlangt betreffend Anklageziffer 10 einen Schuldspruch wegen Drohung, Nötigung sowie Missbrauchs einer Fernmeldean- lage. Der in Anklageziffer 10 dargestellte Sachverhalt erfüllt den Tatbestand der Nötigung nicht. All die Folgen des Verhaltens des Beschuldigten (Stress und Angst, Gewichtsverlust, Verlassen der Wohnung nur in Notfällen, Aufgeben sozia- ler Kontakte, Verlegen des Wohnorts nach Zürich) waren nicht in der Absicht des Beschuldigten. Diese Verhaltensweisen wären wiederum klassische Anwen- dungsfälle eines Stalking-Tatbestands, welchen es, wie bereits ausgeführt (vgl. vorstehend Ziffer II. 1.9.1.), in der Schweizerischen Gesetzgebung nicht gibt. Der Beschuldigte ist deswegen vom Vorwurf der (vollendeten) Nötigung in Anklagezif- fer 10 freizusprechen. Er ist jedoch der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB schuldig zu sprechen. Er drohte der Privatklägerin anlässlich der Telefonate jeweils an, sie müsse sich mit ihm treffen und dürfe kein anderes Leben haben, da er sie ansonsten umbringen würde. Dass ein solches Verhalten im Falle des Erfolgs eine Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB darstellt, wurde bereits ausgeführt (vgl. vorstehend Ziffer II. 1.9.2.). Da der Erfolg nicht eintrat und sich die Privatklägerin mit dem Beschuldigten nicht mehr traf, liegt bloss ein Ver- such vor.
- 38 - Der Schuldspruch wegen Nötigung konsumiert die ebenfalls verwirklichte Drohung (Todesdrohung der Privatklägerin gegenüber; vgl. DONATSCH/FLACHS- MANN/HUG/WEDER, a.a.O., N 10 zu Art. 180), weshalb er nicht zusätzlich auch noch deswegen schuldig zu sprechen ist. Des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage macht sich strafbar, wer aus Bos- heit oder Mutwillen eine Fernmeldeanlage zur Beunruhigung oder Belästigung missbraucht (Art. 179septies StGB). Die häufigen Anrufe des Beschuldigten haben die Privatklägerin massiv gestört (HD Urk. 9/8, S. 11 ff.). Mit der Vorinstanz (HD Urk. 60, S. 25 f.) ist der Beschuldigte daher des Missbrauchs einer Fernmeldean- lage im Sinne von Art. 179septies StGB schuldig zu sprechen.
E. 11
Anklageziffer 12
E. 11.1
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 12 vor, am 14. Januar 2011, ca. um 22:00 Uhr, in Zürich, im Bereich …-/ …-Strasse auf die Privatklägerin getroffen zu sein. Er habe sie begrüsst und sie aufgefordert, anzuhalten und mit ihm zu sprechen, was die Privatklägerin indessen nicht ge- wollt habe. Um zu erzwingen, dass sie sich mit ihm unterhalten würde, habe er sie in der Folge am Oberarm gepackt und gegen sich gezogen. Sie habe ihn aufge- fordert, sie loszulassen, welcher Aufforderung er indessen nicht nachgekommen sei, sondern mit Nachdruck gefordert habe, dass sie mit ihm sprechen müsse. Dabei habe er sie an beiden Handgelenken festgehalten. Die Privatklägerin habe daher ihren Weg nicht fortsetzen können, wie sie es gewollt habe, sondern sei gezwungen gewesen, beim Beschuldigten zu bleiben und mit ihm zu sprechen, da sie aufgrund der früheren Vorgänge in grosse Angst versetzt gewesen sei. Dabei habe der Beschuldigte erklärt, dass die Privatklägerin nicht von ihm wegkomme und sie für immer ihm gehören würde (HD Urk. 32, S. 10).
E. 11.2
Um diesen Anklagesachverhalt zu erstellen, liegen als Beweismittel die Aussagen des Beschuldigten sowie der Privatklägerin im Recht. Weitere Beweis- mittel sind nicht ersichtlich. Die genannten Vorwürfe stützen sich somit wiederum lediglich auf die Aussagen der Privatklägerin. Dass deren Aussagen verwertbar sind, wurde bereits ausgeführt (vgl. vorstehend II. 1.2.).
- 39 -
E. 11.3
Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Beschuldigten und der Privatklä- gerin kann auf obenstehende Erwägungen verwiesen werden (vgl. vorstehend II. 1.5.).
E. 11.4
In der Einvernahme vom 18. Januar 2011 erklärte der Beschuldigte, es stimme nicht, dass er am 14. Januar 2011 die Privatklägerin bedroht habe. Er ha- be sie nur gefragt, ob es möglich sei, mit ihr einen Kaffee zu trinken und mit ihr zu reden (HD Urk. 8/1, S. 2). Er habe sie nicht gepackt, sie hätten sich normal mit Handschlag begrüsst. Er verneinte, die Privatklägerin mit dem Tod bedroht zu ha- ben. Er verstehe nicht, was für eine Anzeige er habe. Er wisse nicht, um was es gehe. Er habe die Privatklägerin nur mit der Hand begrüsst, festgehalten habe er sie nicht. Sie seien ca. 10 bis 15 Minuten an diesem Abend zusammen gewesen. Nur auf der Strasse. Er habe sie zweimal gebeten, mit ihm einen Kaffee zu trin- ken. Sie habe aber nein gesagt, und so hätten sie sich getrennt (HD Urk. 8/1, S. 4 f.). Er bestätigte im weiteren Verlauf der Einvernahme erneut, der Privatklä- gerin an jenem Abend nicht gedroht zu haben. Er habe zu ihr auch nicht gesagt, dass er ihren Vater umbringen werde; er habe ihr gesagt, dass er gerne mit ihrem Vater sprechen wolle. Aber er habe damit nicht gedroht (HD Urk. 8/1, S. 6). In der Hafteinvernahme vom 19. Januar 2011 gab der Beschuldigte an, er habe die Privatklägerin nur begrüsst. Sie hätten sich zufällig getroffen. Es stimme überhaupt nicht, dass er sie während ca. drei Minuten am Handgelenk festgehal- ten habe. Er habe sich ihr gegenüber in keiner Weise drohend geäussert. Er habe wirklich nur mit ihr reden und Kaffee trinken wollen. Das habe er zweimal gesagt (HD Urk. 8/2, S. 2 ff.). In der Einvernahme vom 8. Februar 2011 führte er aus, die Privatklägerin am 14. Januar 2011 an der Verzweigung …-/…-Strasse in Zürich getroffen zu ha- ben. Das sei zufällig gewesen. Bedroht habe er sie aber nicht. Er habe nur mit ihr in einem Restaurant einen Kaffee trinken wollen, um dabei die Probleme zu be- sprechen (HD Urk. 8/3, S. 13). Am 2. Dezember 2011 gab der Beschuldigte auf die Frage, was am 14. Ja- nuar 2011 mit der Hand gewesen sei, zu Protokoll, die Privatklägerin habe ausge- sagt, er habe sie an der Hand gehalten. Zuerst habe sie gesagt, es seien fünf Mi- nuten, dann drei Minuten gewesen. Zum Glück habe die Polizei Fotos, wo man
- 40 - sehe, dass er sie nicht an der Hand gehalten habe. Sie habe gesagt, sie habe ihm die Hand entzogen mit Gewalt, weil sie weg gewollt habe. Aber wenn man das Kräfteverhältnis anschaue, dann hätte er sie 24 Stunden lang festhalten können, wenn er das gewollt hätte, und sie hätte nicht weggehen können. Da könne man sehen, dass er sie nicht festgehalten habe. Er habe die Privatklägerin angespro- chen, weil er sie zufällig angetroffen habe. Er habe mit ihr über die Verlängerung seines Ausweises sprechen wollen, weil sie ihn vermutlich bei der Polizei ange- zeigt habe (HD Urk. 8/6, S. 12). Die Wahrheit bezüglich des 14. Januars 2011 sei, dass er mit der Privatklägerin gesprochen habe; er habe mit ihr über die Anzeige, die sie gegen ihn gemacht habe, diskutieren wollen. Er habe ihr auch angeboten, wenn sie alleine nicht mit ihm sprechen wolle, könne sie ihren Vater mitnehmen, so dass sie zu dritt darüber sprechen würden (HD Urk. 8/6, S. 13 f.). In der Schlusseinvernahme vom 12. Dezember 2011 erklärte der Beschul- digte, alles was geschehen sei, sei vor dem Polizeiposten geschehen und von der Kamera aufgezeichnet worden. Man sehe genau, dass er sie nicht am Handge- lenk gepackt und sich nie näher als 5 Meter zu ihr hinbegeben habe (HD Urk. 8/8, S. 14). Bei der Befragung vor Vorinstanz bestätigte der Beschuldigte, dass er am
E. 11.5
Die Privatklägerin gab zum Vorfall vom 14. Januar 2011 zu Protokoll, sie hätten sich zufällig getroffen. Der Beschuldigte habe "hoi" gesagt, sie habe nichts gesagt und sei weiter gegangen. Dann habe er ihr gesagt: "Halt, ich will mit dir sprechen". Sie habe ihm gesagt, sie wolle nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie sei auf dem Trottoir weitergegangen, er habe sie am rechten Handgelenk ge- packt. Er habe gesagt, sie müsse unbedingt mit ihm sprechen, sie habe eine An- zeige bei der Polizei gemacht, jetzt sei sein Ausweis wegen ihrer Schuld sicher-
- 41 - gestellt worden. Dies habe er alles auf Albanisch gesagt. Sie habe ihm auf Deutsch gesagt, er solle sie in Ruhe lassen. Der Grund, weshalb sie Deutsch ge- sprochen habe, sei gewesen, dass jemand von den Leuten auf der Strasse ihre Worte hören und die Polizei rufen würde. Er habe ihr auf Albanisch gesagt, sie gehöre ihm das ganze Leben lang, sie dürfe mit niemandem etwas zu tun haben, sie dürfe überhaupt keinen anderen Freund haben und keinen anderen heiraten. Dann habe er sie ganz fest an den Händen gepackt. Sie habe versucht, sich zu befreien, doch dies sei ihr nicht gelungen. Er habe sie sicher fast drei Minuten festgehalten (HD Urk. 9/5, S. 5 f.). Am 23. Mai 2011 erklärte die Privatklägerin zu Anklageziffer 12, als sie auf der Strasse gelaufen sei, habe sie den Beschuldigten getroffen. Er habe ihr "hoi" gesagt. Sie habe nicht reagiert und sei einfach weitergelaufen. Er habe nochmals gesagt, er wolle mit ihr sprechen, sie müsse anhalten. Sie habe ihm geantwortet, dass sie mit ihm nicht sprechen wolle, dass sie ihn nicht kenne. Er habe gesagt, dass sie anhalten müsse, um mit ihm zu sprechen. Er habe sie dann am Oberarm gepackt und sie gegen sich gezogen. Als sie ihn gesehen habe, sei das für sie ein Schock gewesen. Sie habe ihn gebeten, sie laufen zu lassen, da sie nicht mit ihm habe sprechen wollen. Er habe aber gesagt, sie müsse mit ihm sprechen. Er habe sie seitlich von der Strasse gezogen und an beiden Handgelenken festgehalten. Das habe weh getan; er habe oberhalb der Uhr gedrückt. Mit der ganzen Kraft, die sie gehabt habe, habe sie ihn weggestossen und gesagt, er solle sie sein las- sen. Er habe ihr gesagt, ob sie gedacht habe, von ihm wegzukommen. Das könne sie nicht, da sie ihm für immer gehören würde. Sie habe grosse Angst gefühlt (HD Urk. 9/10, S. 3 f.). Sie habe sich dann mit beiden Händen befreien können (HD Urk. 9/10, S. 6). Sie könne nicht sicher sagen, wie lange das mit dem Festhalten der Handgelenke gedauert habe. Es könne richtig sein, dass es drei Minuten ge- wesen seien. Heute könne sie es nicht mehr sagen (HD Urk. 9/10, S. 7).
E. 11.6
Bei den Schilderungen der Privatklägerin fällt auf, dass sie weitgehend widerspruchsfrei sind. Auch Nebensächlichkeiten gab sie gleichlautend wieder. So führte sie konstant aus, sie sei an jenem Tag krank gewesen und habe etwas zu essen kaufen wollen (HD Urk. 9/5, S. 5; HD Urk. 9/10, S. 3). Der Beschuldigte machte geltend, die Privatklägerin habe – vor allem betreffend die Dauer des Hal-
- 42 - tens an den Handgelenken – nicht widerspruchsfrei ausgesagt (vgl. HD Urk. 8/8, S. 14). Dem kann nicht beigepflichtet werden. In der zweiten Einvernahme zu die- sem Anklagesachverhalt gab sie an, sie könne sich nicht mehr erinnern und wisse es nicht mehr. Dies stellt keinen Widerspruch zu ihren ersten Aussagen dar, wo- nach sie drei Minuten gehalten worden sei. Dass die Privatklägerin erklären konn- te, weshalb sie dem Beschuldigten auf Deutsch antwortete, spricht ebenfalls für die Glaubhaftigkeit ihrer Aussagen. Es ist nicht davon auszugehen, dass sie sich diese Erklärung im Nachhinein zurecht gelegt hat. Sie wird genau aus diesem Grund Deutsch gesprochen haben. Der Beschuldigte bestritt konstant, die Privatklägerin an den Händen festge- halten zu haben. Ein solches Aussageverhalten bietet erfahrungsgemäss wenig Raum für Widersprüche oder andere Lügensignale. Allerdings fällt auf, dass der Beschuldigte mehrmals ausführte, die Privatklägerin angesprochen zu haben, weil er mit ihr einen Kaffee habe trinken gehen wollen. Einmal hat er demgegenüber angegeben, er habe sie angesprochen, weil er mit ihr über die Verlängerung sei- nes Ausweises habe sprechen wollen.
E. 11.7
Zusammenfassend kann der in Anklageziffer 12 dargestellte Sachver- halt gestützt auf die glaubhaften Angaben und Schilderungen der Privatklägerin als rechtsgenügend erstellt betrachtet werden.
E. 11.8
Die Anklagebehörde und die Vorinstanz würdigen das Verhalten des Beschuldigten als Drohung und als Nötigung (HD Urk. 32, S. 11). Der Beschuldigte brachte die Privatklägerin mittels Gewaltanwendung (Hal- ten an den Handgelenken) dazu, bei ihm zu bleiben und mit ihm zu sprechen bzw. zumindest ihm zuzuhören. Dies wollte sie nicht. Dieses Verhalten ist demzufolge als Nötigung zu qualifizieren und der Beschuldigte entsprechend der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB schuldig zu sprechen. Den Tatbestand der Drohung erfüllte der Beschuldigte nicht. Er erklärte der Privatklägerin lediglich, dass sie nicht von ihm wegkomme und sie für immer ihm gehören würde. Darin kann – auch unter Berücksichtigung der Vorgeschichte – keine Drohung erblickt werden. Der Beschuldigte ist deshalb betreffend Anklage- ziffer 12 vom Vorwurf der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB freizuspre- chen.
- 43 - An dieser Stelle ist noch darauf hinzuweisen, dass sich die Frage der Kon- sumation der Drohung durch die Nötigung, selbst wenn das Verhalten des Be- schuldigten als Drohung einzustufen wäre, nicht stellt, da der Beschuldigte diese Erklärung nicht im Zusammenhang mit der Nötigung, sondern davon losgelöst abgegeben hat. 12. Anklageziffer 13 12.1. In Anklageziffer 13 wird dem Beschuldigten vorgeworfen, dass sich die Privatklägerin in der Folge zum Polizeiposten der Stadtpolizei Zürich, Regional- wache …, begeben habe. Er sei ihr gefolgt und habe ihr gedroht, dass er sie, falls sie erneut zur Polizei gehe, umbringen werde. Die Privatklägerin sei durch diese Drohung in Angst und Schrecken versetzt worden und habe es unterlassen, im Polizeiposten um Hilfe und Unterstützung zu suchen. Der Beschuldigte sei in der Folge während mehrerer Minuten in der näheren Umgebung der Privatklägerin verblieben und habe sie beobachtet, wobei er jeweils wieder an ihr vorbeigegan- gen sei oder für sie sichtbar sich in der unmittelbaren Nähe aufgehalten habe. Dadurch habe er einerseits erreichen wollen, dass die Privatklägerin nicht zur Po- lizei gehe, andererseits habe er so erzwingen wollen, dass die Privatklägerin wei- terhin eine Beziehung zu ihm aufrecht erhalten und keine Beziehung zu einer an- deren männlichen Person aufnehmen würde. Tatsächlich habe die Privatklägerin den Polizeiposten nicht betreten. 12.2. Als Beweismittel liegen Aussagen des Beschuldigten und der Privat- klägerin sowie eine Fotodokumentation bzw. die Aufnahmen der Überwachungs- kamera, die den Eingang der Regionalwache … mit dem Beschuldigten und der Privatklägerin zeigen, vor. Dafür, dass es sich bei den auf den Fotografien bzw. den Aufnahmen abgebildeten Personen nicht um den Beschuldigten und die Pri- vatklägerin handelt, gibt es keinerlei Hinweise. Dies wurde denn auch von keiner Seite geltend gemacht. 12.3. Hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Beschuldigten und der Privatklä- gerin kann auf obenstehende Erwägungen verwiesen werden (vgl. vorstehend II. 1.5).
- 44 - 12.4. Der Beschuldigte verneinte betreffend Anklageziffer 13, der Privatklä- gerin gesagt zu haben, dass er ihr etwas antun werde, wenn sie die Anzeige nicht zurücknehme. Er habe ihr nicht gesagt, sie solle die Anzeige zurücknehmen. Er wisse nicht, warum sie an jenem Abend habe zur Polizei gehen wollen. Er habe sie nicht verfolgt. Sie seien zweimal am Polizeiposten vorbeigelaufen. Ob die Pri- vatklägerin in den Polizeiposten habe gehen wollen, wisse er nicht. Sie habe dies gesagt, aber er habe ihr gar nichts getan. Er habe sie nicht daran gehindert. Auch verbal nicht. Er habe ihr nicht gedroht (HD Urk. 8/1, S. 4 ff.). Auch in der Einvernahme vom 19. Januar 2011 verneinte der Beschuldigte, der Privatklägerin gedroht zu haben, sie umzubringen. Er sei nicht einmal vor und einmal hinter ihr hergegangen und als sie habe an der Tür des Polizeipostens klingeln wollen, habe er ihr nicht gesagt, wenn sie dies tue, bringe er sie um. Sie seien redend die Strasse entlanggegangen. Der Rest stimme nicht. Auf Vorhalt, dass er bei der Polizei ausgesagt habe, dass er und die Privatklägerin zweimal beim Polizeiposten vorbeigegangen seien, dass sie vor dem Posten gewesen seien und dass die Privatklägerin gesagt habe, dass sie zur Polizei gehen wolle, gab der Beschuldigte an, sie seien zuerst am Laufen gewesen, aber nachher sei sie in der Nähe der Türe zum Polizeiposten gewesen. Er habe sie nicht daran ge- hindert, zur Polizei zu gehen (HD Urk. 8/2, S. 2 ff.). Am 2. Dezember 2011 erklärte der Beschuldigte bezüglich der Vorfälle am
E. 14
Fazit Der Beschuldigte ist somit der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffern 1, 2, 3, 12 und 13), teilweise i.V.m. Art. 22 Abs. 1 StGB (An- klageziffern 6 und 10) sowie des Missbrauchs einer Fernmeldeanlage im Sinne von Art. 179septies StGB (Anklageziffer 10) schuldig zu sprechen. Von den übrigen Vorwürfen (Anklageziffern 4, 5, 7, 8, 9 sowie von 10, 12 und 13 teilweise [Vorwürfe der Drohung]) ist der Beschuldigte freizusprechen. III. Widerruf Mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, Zweigstelle Dietikon, vom 29. Januar 2008 wurde der Beschuldigte wegen grober Verletzung der Ver- kehrsregeln sowie Vergehens gegen das Bundesgesetz über den Aufenthalt und die Niederlassung der Ausländer zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen verur- teilt, wobei der Vollzug der Strafe aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt wurde (HD Urk. 67).
- 48 - Da der Beschuldigte zumindest einen Teil der vorliegend zu beurteilenden Delikte (Anklageziffern 1 – 3) während laufender Probezeit – die Probezeit dauer- te bis am 29. Januar 2010 – begangen hat, stellt sich die Frage, ob diese beding- te Strafe zu widerrufen ist (Art. 46 StGB). Art. 46 Abs. 5 StGB bestimmt indes, dass der Widerruf nicht mehr angeord- net werden darf, wenn seit dem Ablauf der Probezeit 3 Jahre vergangen sind. Die Probezeit lief am 29. Januar 2010 ab, demzufolge darf der Widerruf ab dem 29. Januar 2013 nicht mehr angeordnet werden. Der Widerruf kann daher heute nicht mehr angeordnet werden. IV. Strafe 1. Teilweise Zusatzstrafe Die Vorinstanz hat zutreffend festgestellt, dass ein Fall retrospektiver Kon- kurrenz im Sinne von Art. 49 Abs. 2 StGB vorliegt, da der Beschuldigte mit Urteil des Bezirksgerichts Winterthur vom 7. Juli 2010 zu 560 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurde (vgl. HD Urk. 67). Auf diese zutreffenden Ausführungen im erstinstanzlichen Entscheid kann verwiesen werden (HD Urk. 60, S. 27). Anzu- merken bleibt, dass das Aussprechen einer Gesamtstrafe nicht möglich ist, da keine gleichartigen Strafen vorliegen (BGE 137 IV 57). 2. Strafzumessungsregeln
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